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VORWORT 

Der vorliegende Bericht zum Projekt „Analyse der Transferleistungen zur Unterstützung von Haushalten mit Kindern 
in Österreich“ behandelt die Fragestellung, wie Steuersystem und Transfers auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene zusammenwirken, um die Kosten, die Haushalten durch Kinder entstehen, abzufedern. Dabei 
werden unterschiedliche Verortungen auf Ebene der Gemeinde dargestellt und die Interaktionen für unterschiedliche 
Einkommensstufen und Haushaltstypen nachvollzogen. Beispiele für grundsätzliche Fragestellungen, denen mittels 
des verwendeten methodischen Ansatzes nachgegangen werden kann, umfassen unter anderem:  

- die Entwicklung der so genannten „kinderinduzierten“ Transferleistungen bei steigender Kinderanzahl, was 
einen Überblick zu Unterschieden zwischen Haushalten mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kindern 
ermöglicht, wobei unter „kinderinduzierten“ Transferleistungen die Mehrleistungen für Haushalte mit 
Kindern gegenüber kinderlosen Referenzhaushalten zu verstehen sind 

- die Analyse der Struktur des Transfersystems, inklusive Aufgliederung in Transferleistungen innerhalb und 
außerhalb des Steuersystems sowie in Transferleistungen je Verwaltungsebene, und wie sich die 
Transferleistungen mit steigenden Erwerbseinkünften verändern  

- die Ausgestaltung von kinderinduzierten Transferleistungen für unterschiedliche Haushaltstypen 
(Alleinerziehende, Paare mit Kindern, unterschiedliche Einkommensaufteilungen et cetera) und 
unterschiedliche Altersklassen 

Dabei werden zwei wesentliche Perspektiven auf das Thema der Transferleistungen zur Unterstützung von 
Haushalten mit Kindern abgedeckt: Zum einen gilt es, auf Basis der Betrachtung unterschiedlicher 
Haushaltskonstellationen zu verstehen, wie hoch die möglichen Transferleistungen für Haushalte mit Kindern im 
Vergleich zu kinderlosen Haushalten jeweils ausfallen. Zum anderen ist ein Durchschnittswert für die kinderinduzierten 
Transferleistungen als Richtgröße für Haushalte in Österreich zu eruieren. Der zweite Punkt dient insbesondere dazu, 
die Ergebnisse der Kinderkostenanalyse 2021 zu perspektivieren, im Rahmen derer ebenfalls Werte für Gesamt-
Österreich berechnet wurden. 

Nicht im Fokus der Studie und somit des vorliegenden Berichtes stehen hingegen Vergleiche der Transferleistungen 
unterschiedlicher Gemeinden und Bundesländer sowie die Bewertung von Verteilungswirkungen. Vielmehr sollen die 
vorliegenden Auswertungen dazu dienen, eine genauere Einschätzung zur Höhe der kinderinduzierten 
Transferleistungen zu ermöglichen. Die Ausgestaltung der Transferleistungen auf Ebene der Bundesländer und 
Gemeinden ist teils sehr unterschiedlich, weshalb eine Betrachtung unterschiedlicher Verortungen (mehrere 
Gemeinden in unterschiedlichen Bundesländern) sinnvoll ist, ohne aber eine Vollerhebung in allen Bundesländern 
durchzuführen. Im Rahmen der Studie werden neun unterschiedliche Verortungen aus fünf verschiedenen 
Gemeindegrößenklassen und fünf Bundesländern berücksichtigt, wodurch bereits ein recht breites Spektrum an 
regionalen Unterschieden in den kinderinduzierten Transferleistungen erfasst und abgedeckt werden kann. Der 
vorliegende Bericht weist – neben der Einführung in die Methodik – den gewichteten Durchschnitt für Österreich auf 
Basis dieser unterschiedlichen Verortungen aus. Dadurch soll die Frage nach Art und Umfang der Transferleistungen 
beantwortet werden, die im Durchschnitt für Haushalte mit Kindern explizit zur Deckung der durch Kinder 
entstehenden Kosten zur Verfügung gestellt werden.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Beantwortung der Frage nach den Beiträgen der öffentlichen Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten in 
Österreich wurde im Zuge des Projekts ein Simulationsmodell erstellt, welches das österreichische Steuer- und 
Transfersystem auf regionaler Ebene abbildet. Mit Hilfe des vorliegenden Simulationsmodells lässt sich die Höhe 
der Steuern und Abgaben sowie der projektrelevanten Transferleistungen für unterschiedliche 
Haushaltskonstellationen berechnen. Dabei wird für jede betrachtete Haushaltskonstellation und Einkommensstufe 
ein so genanntes Steuer- und Transferkonto erstellt, mit unterschiedlichen Annahmen zu den betrachteten 
Haushaltskonstellationen bezüglich Anzahl und Alter der Kinder, Betreuungsform, Einkommensaufteilung im Haushalt, 
Wohnort et cetera. Die simulierten Steuer- und Transferkonten umfassen insgesamt 2 Erwachsenenkonstellationen, 
80 Kinderkonstellationen, 3 Einkommensverteilungen, 2 Betreuungsvarianten und 9 regionale Verortungen, die zu 
3.582 Haushaltskonstellationen kombiniert werden, sowie 170 Einkommensstufen an 
Bruttohaushaltserwerbseinkünften. Daraus ergeben sich 608.940 einzelne, voneinander unabhängige Simulationen 
von Steuer- und Transferkonten.  

Für die Simulation der Steuer- und Transferkonten werden all jene Transferleistungen auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene berücksichtigt, die auf Kinder als Begünstigte abzielen oder deren Bezugsmöglichkeit 
beziehungsweise Höhe durch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt beeinflusst wird. Relevant sind direkte 
monetäre Zuschüsse (Familienzuschüsse, Wohnbeihilfe et cetera) sowie reale Transferleistungen 
(Beitragsbefreiungen oder reduzierte Tarife wie beispielsweise einkommensabhängig gestaffelte Beiträge für 
Kinderbetreuung oder Schulveranstaltungen), die bei Anwesenheit von Kindern im Haushalt gewährt werden. Reale 
Transferleistungen werden nur berücksichtigt, wenn diese universellen Voraussetzungen unterliegen, 
einkommensgeprüft sind beziehungsweise einkommensabhängige Tarife aufweisen, und so eine Anreiz- oder 
Umverteilungswirkung implizieren. Nicht berücksichtigt werden hingegen allgemeine Gratisleistungen und Leistungen 
ohne Allgemeinheitscharakter, wie etwa Sonderfälle. 

Zur Ermittlung der Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten wird das Konzept der 
„kinderinduzierten“ Transferleistungen verwendet. Mit „kinderinduziert“ werden in der vorliegenden Studie 
Transfers bezeichnet, die sich durch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt ergeben. Kinderinduzierte Transfers 
erfassen somit sowohl explizit kinderbezogene Transfers (zum Beispiel die Familienbeihilfe, den Familienbonus Plus 
et cetera) als auch Transfers, deren Berechnungsgrundlage durch Kinder im Haushalt beeinflusst werden 
(Mindestsicherung/Sozialhilfe, Wohnbeihilfe et cetera) und stellen die Mehrleistungen dar, die Haushalten mit 
Kindern gegenüber kinderlosen Vergleichshaushalten zur Verfügung stehen.  

Für die Ergebnisdarstellung wird die Fülle an simulierten Steuer- und Transferkonten mittels einer gewichteten 
Durchschnittsbildung über vier unterschiedliche Dimensionen (Alter der Kinder, Betreuungsform, 
Einkommensverteilung, Verortung) zusammengefasst. Aus der Durchschnittsbildung ergeben sich aggregierte 
Ergebnisse getrennt für Paarhaushalte und Alleinerziehenden-Haushalte sowie getrennt nach der Anzahl der Kinder 
im Haushalt (1 Kind bis 4 Kinder). Für Haushalte mit einem Kind erfolgt zusätzlich eine Auswertung nach Altersklassen. 

Unter der Prämisse, dass alle zustehenden Leistungen ausgeschöpft werden, belaufen sich die kinderinduzierten 
Transfers für Paarhaushalte mit 1 bis 4 Kindern in der Altersspanne von 1 bis 24 Jahren je nach Einkommensdezil 
und Kinderanzahl durchschnittlich auf rund 340 Euro bis 570 Euro pro Kind und Monat (siehe nachfolgende 
Abbildungen). Alleinerziehenden-Haushalte erhalten demgegenüber mit rund 370 Euro bis 690 Euro pro Kind und 
Monat über alle Einkommensdezile hinweg durchwegs höhere durchschnittliche kinderinduzierte Transfers. Bei 
Paaren ergeben sich für Haushalte im ersten Einkommensdezil, bei Alleinerziehenden für Haushalte im dritten 
Einkommensdezil die höchsten absoluten kinderinduzierten Transfers. Im untersten Einkommensdezil (Paare) 
beziehungsweise den untersten Einkommensdezilen (Alleinerziehende) entfallen die höchsten kinderinduzierten 
Transfers pro Kind auf Haushalte mit einem einzigen Kind, in den obersten Dezilen auf Haushalte mit vier Kindern. 
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Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers pro Kind für Paarhaushalte mit 1 bis 4 Kindern im Alter zwischen 1 und 24 
Jahren als Jahreszwölftel in Euro und je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte 

a) Paar, 1 Kind 

 

b) Paar, 2 Kinder 

 

c) Paar, 3 Kinder 

 

d) Paar, 4 Kinder 

 
Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet. Auf eine Auswertung der kinderinduzierten Transfers für das 10. Einkommensdezil wird aufgrund 
der breiten Streuung der Bruttoerwerbseinkünfte innerhalb dieses Dezils verzichtet. 

Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers pro Kind für Alleinerziehenden-Haushalte mit 1 bis 4 Kindern im Alter 
zwischen 1 und 24 Jahren als Jahreszwölftel in Euro und je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte 

a) Alleinerziehend, 1 Kind 

 

b) Alleinerziehend, 2 Kinder 

 

c) Alleinerziehend, 3 Kinder 

 

d) Alleinerziehend, 4 Kinder 

 
Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet. Auf eine Auswertung der kinderinduzierten Transfers für das 10. Einkommensdezil wird aufgrund 
der breiten Streuung der Bruttoerwerbseinkünfte innerhalb dieses Dezils verzichtet. 
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Deutliche Unterschiede in der Höhe der kinderinduzierten Transfers gibt es zum Teil über die Altersklassen hinweg. 
Je nach Einkommensdezil kann dabei die Differenz bis zu rund 290 Euro im Monat betragen. In Paarhaushalten 
entfallen in den untersten Einkommensdezilen die höchsten Transfers auf die Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen, 
in den mittleren Dezilen auf die 1- bis 5-Jährigen und in den obersten Dezilen auf die 10- bis 14-Jährigen. 
Alleinerziehende erhalten hingegen in den ersten beiden Einkommensdezilen die höchsten Transfers für ein Kind der 
Altersklasse der 1- bis 5-Jährigen, ab dem dritten Dezil hingegen für ein 20- bis 24-jähriges Kind. 

Leistungen außerhalb des Steuersystems nehmen einen deutlich größeren Anteil an den gesamten kinderinduzierten 
Transfers ein als Leistungen innerhalb des Steuersystems. Innerhalb des Steuersystems fallen die kinderinduzierten 
Transfers bei mittleren und hohen Bruttoerwerbseinkünften tendenziell höher aus als bei niedrigen 
Bruttoerwerbseinkünften. Dieser Effekt wird jedoch durch kinderinduzierte Transfers außerhalb des Steuersystems 
überkompensiert. 

Der Anteil der Bundesleistungen an den gesamten kinderinduzierten Transfers sinkt tendenziell mit steigender 
Kinderzahl und wächst mit steigendem Einkommensdezil. Gegenteiliges gilt für den Anteil der Landes- und 
Gemeindeebene. Im ersten Dezil entfallen rund 70 Prozent (Paare) beziehungsweise rund 60 Prozent 
(Alleinerziehende) der kinderinduzierten Transfers auf die Bundesebene, im neunten Dezil hingegen weit über 
90 Prozent. 

Anmerkung: Es wurde im Bericht auf eine inklusive und dabei weitest möglich auf eine geschlechtsneutrale 
Ausdrucksform geachtet. Bei Fachausdrücken und Verwaltungsbegriffen (zum Beispiel „Arbeitnehmerveranlagung“) 
wird jedoch die offizielle, meist allerdings nicht geschlechtsneutrale Ausdrucksweise beibehalten. 
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1 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG DER STUDIE 

Die Familie erfüllt eine Vielzahl an Funktionen, wie die Sicherung des Weiterbestandes der Gesellschaft, die Stillung 
der Grundbedürfnisse der Kinder sowie die Sorge um deren Erziehung und Entwicklung. Die finanzielle 
Mehrbelastung, die Eltern aufgrund ihrer Unterhaltspflicht gegenüber ihren Kindern durch deren Ernährung, 
Bekleidung, häusliche Unterbringung und Erziehung entsteht, durch spezifische Transferleistungen abzufedern, ist 
nicht nur eine Forderung der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch eine gesellschaftliche Existenznotwendigkeit, wie 
auch im Ausschussbericht zum Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) festgehalten wurde (gemäß „Erläuternde 
Bemerkungen zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967“). 

Für die zielgerichtete Gewährleistung familienpolitischer Unterstützungsleistungen ist es einerseits wesentlich, die 
anfallenden Kosten in Haushalten mit Kindern zu kennen. Zusätzlich zur Betrachtung der Kosten sind aber auch die 
bestehenden finanziellen Unterstützungen der öffentlichen Hand für unterschiedliche Haushaltsformen mit Kindern 
zu analysieren, um in möglichen weiteren Schritten die Treffsicherheit der bestehenden horizontalen sowie vertikalen 
Umverteilung zu bewerten und in einem lösungsorientierten Prozess bestehende Instrumente zu evaluieren und 
gegebenenfalls Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Es bedarf für diese wesentlichen normativen Fragestellungen 
also zunächst zweier deskriptiver Grundlagen, um den Status quo von familien- aber auch sozialpolitischer 
Umverteilung richtig einschätzen zu können. 

Zur Eruierung der finanziellen Mehrbelastung wurde die Studie „Kinderkostenanalyse 2021“ zur Höhe der Kosten, 
die in österreichischen Haushalten für Kinder anfallen, von der Statistik Austria im Auftrag des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) durchgeführt (siehe Bauer et al. 2021). Die 
gegenständliche Studie widmet sich der Erhebung und Analyse von familienpolitischen, aber auch sozialpolitisch 
motivierten Transferleistungen, die sich durch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt ergeben. Dies umfasst sowohl 
explizit kinderbezogene Transfers (Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Familienbonus Plus et cetera) als auch 
Transfers, deren Berechnungsgrundlage durch Kinder im Haushalt beeinflusst wird (zum Beispiel 
Mindestsicherung/Sozialhilfe, Wohnbeihilfe et cetera).  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, den aktuell möglichen Beitrag der öffentlichen Hand zur Deckung der Kosten 
privater Haushalte, die für Kinder entstehen, zu erheben (bei Inanspruchnahme aller Leistungen). Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Haushalte die Inanspruchnahme von Transferleistungen oftmals nicht in dem Maße ausschöpfen, 
das tatsächlich möglich wäre („Non-Take-Up“, Fuchs et al. 2020). Dieser Herausforderung ist auf Ebene der 
potenziell bestehenden Hindernisse, wie etwa Zugangsbeschränkungen, fehlende Informationen oder hohe 
Komplexität bei der Antragsstellung zu begegnen. Sie ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Es gibt 
aber auch keine Alternative zur genauen Erhebung der systembedingten Höhe der Anspruchsberechtigung. Gerade 
weil die Anspruchsvoraussetzungen in den Gemeinden und Bundesländern, aber auch von Leistungen auf 
Bundesebene für die Betroffenen zum Teil nicht durchschaubar und sehr komplex sind, wird es im Regelfall für sie 
unmöglich sein, anzugeben, welche Transferhöhe in Summe den eigenen Kinderkosten gegenübersteht. Eine 
Haushaltsbefragung, wie etwa EU-SILC, kann daher, auch wenn es eine wertvolle Datenquelle ist, die auch in dieser 
Untersuchung verwendet wird, hier nur sehr eingeschränkt Auskunft geben. 

Auch erscheint für die Frage nach möglichen gesetzlichen Änderungen im Bereich der Transfers die Frage nach den 
derzeit gültigen gesetzlichen Ansprüchen besonders relevant zu sein. Jedenfalls ist diese aber gesondert von der 
Frage, wer welche Transfers aktuell gerade bezieht, zu betrachten. Auch für die Frage möglicher 
Verwaltungsvereinfachungen, um zum Beispiel die tatsächliche Inanspruchnahme zu verbessern, ist es zweckmäßig, 
beide Kennzahlen zu kennen: die Höhe des Anspruchs und die Höhe der Inanspruchnahme.  

Die vorliegende Studie soll für die Diskussion zu kinderbezogenen Kosten und Transferleistungen somit als 
wesentliche Datenquelle dienen, um ein besseres Verständnis des Gesamtbildes zu bekommen. Die normative 
Diskussion und Bewertung der vertikalen und horizontalen Verteilungswirkung ist jedoch nicht Gegenstand der 
vorliegenden Studie, so wie auch eine weitere wichtige steuerpolitische Frage, jene der impliziten (und daher wohl 
unintendierten) Anreizwirkung des über Bund, Land und Gemeinde kumulierten Transfersystems hier nicht näher 
behandelt wird. Auch für diese Fragestellung gibt es in Kapitel 5.4 aber interessante deskriptive Ergebnisse als 
möglichen Ausgangspunkt für Reformvorhaben. 
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2 METHODISCHER ZUGANG: MIKROSIMULATIONSMODELL 

2.1 Simulierte Steuer- und Transferkonten 

Simulationsstudien auf Makro- oder Mikroebene, deskriptive Datenanalysen und statisch-ökonometrische Analysen 
stellen die wichtigsten Instrumente zur Evaluierung von Steuern und Abgaben dar. Mikrosimulationsstudien spielen 
dabei eine große Rolle. Modellrechnungen können für fiktive, repräsentative Haushalte oder Personengruppen in 
unterschiedlichen Lebens- oder Haushaltskontexten für unterschiedliche Einkommenshöhen auf der Grundlage der 
geltenden steuer- und abgabenrechtlichen Regelungen durchgeführt werden. Beispiele für derartige 
Mikrosimulationsmodelle, die zudem mit Haushaltspaneldaten verschnitten sind, umfassen das frühere STSM-Modell 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung beziehungsweise der Freien Universität Berlin, das 
Mikrosimulationsmodell WIFO-Micromod des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung sowie das ITABENA-
Modell des Instituts für Höhere Studien (IHS), beziehungsweise die Berechnung der fiktiven mikroökonomischen 
Grenz- und Durchschnittsabgabensätze auf Lohneinkommen, die seitens der OECD ermittelt werden. Für die Schweiz 
führte beispielsweise die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) anhand eines Simulationsmodells 
Berechnungen zu Schwelleneffekten und negativen Erwerbsanreizen aufgrund von Bedarfsleistungen und Abgaben 
für idealtypische Haushaltsformen durch (vergleiche dazu Schratzenstaller 2013; Knupfer & Bieri 2007; Knupfer et 
al. 2007). 

Die Berechnungen und Analysen für die vorliegende Studie wurden basierend auf der aktualisierten und erweiterten 
JR-Steuer-Transfer-Datenbank durchgeführt. Dieses Modell, das simulierte Steuer- und Transferkonten je 
Haushaltskonstellation und Einkommensbereich zur Abbildung des Systems verwendet, ist zwar nicht direkt mit 
Haushaltspaneldaten verschnitten, greift jedoch für die empirische Fundierung vieler getroffener Annahmen auf 
Daten der EU-SILC Haushaltsbefragung und der Konsumerhebung der Statistik Austria zurück (zum Beispiel 
Gewichtung der Einkommensaufteilung im Haushalt für die Durchschnittsberechnung, mittlerer Altersabstand der 
Kinder im Haushalt et cetera). Es handelt sich dabei um eine Modellsimulation des Steuer- und Transfersystems für 
unterschiedliche regionale Verortungen unter Berücksichtigung der geltenden Bundes-, Landes- und 
Gemeinderegelungen, durch deren Anwendung auf fiktive Mikro-Haushaltsdaten für beliebige Haushaltsformen und 
Erwerbseinkünfte die anfallenden Steuern und Abgaben, die gewährten Transferleistungen sowie das verfügbare 
Einkommen nach Bezug von Transferleistungen auf Jahresebene berechnet werden können (vergleiche schematische 
Darstellung in Abbildung 1). Für die Erstellung der Steuer- und Transferkonten wird ausgehend von den exogen 
vorgegebenen Bruttoerwerbseinkünften eines Haushaltes (im Sinne von Einkünften aus nicht-selbständiger Arbeit) 
einerseits die Berechnung von Steuern und Sozialversicherungsabgaben für die unterschiedlichen 
Haushaltskonstellationen vorgenommen. Dabei werden ausschließlich direkte Steuern und Abgaben berücksichtigt; 
indirekte Steuern, wie zum Beispiel Umsatz- oder Verbrauchssteuern, werden nicht einbezogen. Parallel dazu 
werden andererseits auf Basis von umfangreichen Recherchen (basierend auf Gesetzestexten, Online-Recherchen, 
Anfragen bei zuständigen Behörden et cetera) die nach festgelegten Kriterien ausgewählten Transferleistungen 
aufbereitet und für unterschiedliche Haushaltskonstellationen implementiert. Dabei werden neben den direkten auch 
die indirekten Transferleistungen, die Familien mit Kindern zur Verfügung stehen, berücksichtigt (zum Beispiel 
reduzierte Beiträge zur Kinderbetreuung bei geringem Einkommen). Aus diesen Faktoren wird schließlich das 
verfügbare Einkommen der unterschiedlichen Haushaltskonstellationen berechnet. 
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Abbildung 1: Schematischer Überblick der Schritte zur Erstellung der Steuer- und Transferkonten 

 

Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet. 

Für die Erstellung der Steuer- und Transferkonten gilt es, die regionalen Unterschiede bezüglich der Förderangebote 
und -bedingungen entsprechend zu berücksichtigen. Die räumliche Abgrenzung der untersuchten Regionen erfolgt 
daher auf Ebene der Gemeinde, da sich die spezifischen Transferleistungen teilweise auch auf kommunaler Ebene 
unterscheiden. 

2.2 Stichprobe: Festlegung der räumlichen Verortung 

Bei der Wahl der räumlichen Verortung der zu untersuchenden Haushaltskonstellationen wurde eine repräsentative 
Auswahl getroffen, die sich an der Stichprobe der Konsumerhebungen 2014/15 und 2019/20 der Statistik Austria 
orientiert. Dabei wurde aufgrund des Umfangs der Recherche aller Transferleistungen inklusive regionaler 
Unterschiede eine Schichtung der analysierten Wohnorte vorgenommen. Die Schichtung orientiert sich an den 
Wohnortmerkmalen (Gemeindegrößenklassen) der Konsumerhebung, sodass eine Mischung aus Stadtregionen, 
regionalen Zentren und ländlichen Regionen abgedeckt wird. Die regionalen Spezifika der Steuer- und 
Transferkonten werden für neun regionale Einheiten umgesetzt und für unterschiedliche Haushaltskonstellationen 
analysiert. 

Für die Auswahl der Bundesländer und Gemeinden wurde folgende Methodik gewählt:  

• Wien zählt aufgrund seiner Bevölkerung in den Gemeindegrößenklassen der Konsumerhebung als eigene 
Kategorie, die entsprechend in die Simulationen der Steuer- und Transferkonten aufgenommen wird. 

• Des Weiteren wurden Daten zu Transferleistungen auf Ebene der Bundesländer auf interessante Fälle im 
Spektrum hin untersucht (Basis: EU-SILC 2019). Dafür wurden die Anteile der Transferleistungen am verfügbaren 
Haushaltseinkommen berechnet und nach Perzentilen dargestellt (Abbildung 2). Die berücksichtigten 
Transferleistungen gemäß EU-SILC umfassen: „Familienleistungen/Kindergeld netto“ (Variable hy050n), 
„Sonstige Leistungen gegen soziale Ausgrenzung netto“ (Variable hy060n) und „Wohnungsbeihilfen netto“ 
(Variable hy070n). Das Spektrum spannt sich dabei anhand folgender zwei Indikatoren auf: dem Anteil der 
Haushalte, die einen positiven Transferanteil am Einkommen aufweisen (je weiter rechts die farbige Fläche in 
Abbildung 2 beginnt, desto niedriger ist dieser Anteil) und der Höhe des Transferanteils am Einkommen im 99-
sten Perzentil. Wien, das sich an einem Ende des Spektrums befindet (höchster Transferanteil im 99-sten 
Perzentil bei vergleichsweise „spätem“ Einsetzen eines positiven Transferanteils am Einkommen), steht 
Vorarlberg am anderen Ende des Spektrums gegenüber (höchster Anteil an Haushalten mit einem positiven 
Transferanteil am Einkommen bei vergleichsweise niedrigem Transferanteil im 99-sten Perzentil). Vorarlberg 
wurde daher ebenfalls für die Simulation ausgewählt. 
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Abbildung 2: Anteil der Transfers am Einkommen nach Haushaltsperzentilen je Bundesland 

 
Quelle: JR-LIFE, Datenbasis: EU-SILC 2019. Anmerkung: Das höchste Perzentil wird aufgrund von Ausreißern jeweils nicht berücksichtigt. 

• In einem weiteren Schritt wurden diejenigen Kombinationen von Bundesländern und Gemeindegrößenklassen 
gewählt, die eine hohe Übereinstimmung mit der Stichprobe der Konsumerhebung, bezogen auf Haushalte mit 
Kindern bis 24 Jahren, aufweisen (die Anteile in der Konsumerhebung können als Näherung für die Österreich-
Verteilung angesehen werden). Die weiteren ausgewählten Bundesländer sind daher Oberösterreich, 
Niederösterreich und die Steiermark. Die Auswahl der Kombinationen von Bundesländern und 
Gemeindegrößenklassen ist Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Anteil der Haushalte mit Kindern bis 24 Jahre je Bundesland und Gemeindegrößenklasse (in Prozent) 
und Auswahl der zu analysierenden Verortungen 

 

bis 2.500 
Personen 

2.501 - 10.000 
Personen 

10.001 - 100.000 
Personen 

mehr als 100.000 
Personen Wien 

Burgenland 2% 1% - - - 

Kärnten 1% 2% 2% 1% - 

Niederösterreich 7% 8% 5% - - 

Oberösterreich 7% 7% 2% 1% - 

Salzburg 1% 3% 1% 1% - 

Steiermark 4% 6% 1% 2% - 

Tirol 3% 4% 1% 1% - 

Vorarlberg 1% 2% 3% - - 

Wien - - - - 19% 

Quelle: JR-LIFE, Datenbasis: Statistik Austria, Konsumerhebung 14/15 und 19/20.  
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• Nach erfolgter Auswahl der Bundesländer wurden die Gemeinden je Bundesland festgelegt. Linz und Graz 
sind dabei die einzigen beiden Gemeinden im jeweiligen Bundesland mit einer Bevölkerung von mehr als 
100.000 Personen. Die übrigen Gemeinden wurden auf Basis der durchschnittlichen Sozialausgaben der 
Gemeinden gemäß Gemeindegebarung ausgewählt: dafür wurde eine Liste an Gemeinden erstellt, die pro 
Kopf im 10 Prozent-Bereich um den Median liegen, um durchschnittliche Gemeinden, welche die Lage des 
jeweiligen Bundeslandes ohne zu große Ausreißer abbilden, zusammenzufassen. Aus den so ermittelten 
Gemeinden wurde mittels Zufallsstichprobe eine Auswahl je Bundesland getroffen. Die finale Auswahl der neun 
zu untersuchenden Gemeinden ist Tabelle 2 zu entnehmen. 

Tabelle 2: Auswahl der zu untersuchenden Gemeinden 

 bis 2.500 
Personen 

2.501 - 10.000 
Personen 

10.001 - 100.000 
Personen 

mehr als 100.000 
Personen Wien 

Niederösterreich  Langenzersdorf 
(8.027 Personen) 

Wiener Neustadt 
(45.823 Personen) 

  

Oberösterreich  Eberstalzell 
(2.706 Personen)  Linz  

(206.595 Personen) 
 

Steiermark Selzthal 
(1.530 Personen)   Graz  

(291.072 Personen) 
 

Vorarlberg Bartholomäberg 
(2.359 Personen)  Bregenz 

(29.711 Personen) 
  

Wien     Wien  
(1.911.191 
Personen) 

Quelle: JR-LIFE, Datenbasis: Statistik Austria, Gemeindegebarung; Statistik Austria, Konsumerhebung14/15 und 19/20; Statistik Austria, 
Bevölkerungsstand, Bevölkerung am 1.1.2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 1.1.2020). 

2.3 Annahmen zu den analysierten Haushalten 

Um die ausgewählten Transferleistungen korrekt zu berechnen, das heißt, um auf Anspruchsvoraussetzungen dieser 
Leistungen oder Berechnungsmodalitäten eingehen zu können, wurden Annahmen zu möglichen Familien- und 
Erwerbskonstellationen getroffen.  

• Die Haushaltsformen im Sinne von unterschiedlichen Familienkonstellationen stellen das zentrale 
Untersuchungsobjekt der Analysen dar. Im Zentrum steht dabei die sogenannte Kernfamilie, die aus zwei 
Erwachsenen oder einer alleinerziehenden Person sowie den unterhaltspflichtigen Kindern besteht. Personen 
zwischen 16 und 24 Jahren gelten gemeinhin weiterhin als „Kinder“, wenn sie in Ausbildung und finanziell 
abhängig sind. Zusätzlich werden kinderlose Referenzhaushalte, bestehend aus einem oder zwei Erwachsenen, 
betrachtet. 

• Der Familienstand der erwachsenen Personen umfasst: 

- Verheiratete Paare sowie Paare in Lebensgemeinschaft 

- Alleinstehende beziehungsweise alleinerziehende Personen 

• Nicht berücksichtigt werden Haushalte mit zwei oder mehr Erwachsenen, die miteinander nicht in einer Ehe 
oder Lebensgemeinschaft verbunden sind (beispielsweise Wohngemeinschaften, Großeltern et cetera). 

• Im Falle von Paaren werden die zwei Erwachsenen als Person A und Person B bezeichnet, wobei Person A das 
Haupteinkommen erwirtschaftet, also mindestens die Hälfte der gesamten Bruttoerwerbseinkünfte bezieht, und 
Leistungen wie das Kinderbetreuungsgeld auf Person B ausgerichtet sind. Im Falle einer alleinstehenden oder 
alleinerziehenden Person gilt diese als Person A. Sie erzielt die gesamten Erwerbseinkünfte und auch das 
Kinderbetreuungsgeld ist, sofern relevant, auf diese Person ausgerichtet, wobei allerdings Unterhalts- oder 
Alimente-Zahlungen aufgrund der individuellen Situation nicht allgemeingültig im Modell berücksichtigt werden 
können.  
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• Bezüglich der Erwerbstätigkeit der Erwachsenen wird angenommen, dass sich die Summe der 
Bruttoerwerbseinkünfte aus den Erwerbseinkünften von Person A und Person B zusammensetzt. Für die 
Einkommensverteilung zwischen Person A und Person B werden unterschiedliche Aufteilungen im Zuge der 
Simulationen berücksichtigt: 50:50 (‚gleicher Doppelverdienst‘), 75:25 (‚Zuverdienst‘) und 100:0 
(‚Einzeleinkommen‘). Die Aufteilung 75:25 entspricht in etwa der durchschnittlichen Einkommensverteilung in 
österreichischen Haushalten mit Kindern gemäß EU-SILC Haushaltsbefragung, während mit 50:50 und 100:0 
zusätzlich die beiden ‚Pole‘ des Spektrums berücksichtigt werden (gleich hohes Einkommen beziehungsweise 
Haushalt mit nur einem Einkommen). Diese Zusammensetzungen wurden für alle Familientypen berechnet, um 
Effekte der unterschiedlichen Einkommensverteilungen darzustellen. Für Alleinerziehenden-Haushalte gilt 
hingegen wie für Alleinstehende, dass Person A 100 Prozent der Bruttoerwerbseinkünfte des Haushalts erzielt. 

• Die Erwerbseinkünfte der Haushalte werden aus unselbständiger Beschäftigung und gleichmäßig über das 
Kalenderjahr erzielt. Unselbstständig Beschäftigte stellen rund 90 Prozent der aktiv erwerbstätigen Personen 
in Österreich dar, weshalb diese Beschäftigtengruppe im Fokus der durchgeführten Studie steht. Die Gruppe 
der Selbstständigen ist im Vergleich zu den Unselbstständigen nicht nur wesentlich kleiner, sondern auch sehr 
heterogen: Es findet sich darin eine Vielzahl von Branchen und Rechtsformen mit – im Vergleich zu den 
unselbständig Beschäftigten – zusätzlichen Steuervorschriften, aber auch Fördermöglichkeiten. Dies betrifft 
etwa die Ausgabenpauschalierung oder auf Ein-Personen-Unternehmen zugeschnittene Förderungen, aber 
auch landwirtschaftliche Betriebe, die Pauschalierungen und Agrarförderungen in Anspruch nehmen können. 
Allerdings zielen diese Förderungen in erster Linie auf die wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmen ab, ohne 
die soziale Bedürftigkeit der betroffenen Familien oder Familienleistungen zu betrachten. Insofern spiegelt die 
Behandlung der Unselbständigen im Wesentlichen auch die Anspruchsberechtigung der Selbständigen wider, 
deren genaue Einkommenssituation durch den Einkommenssteuerbescheid offensichtlich wird. Aufgrund dieser 
Sachlage empfiehlt es sich, die Gruppe der Selbständigen im Zuge der Studie nicht als gesonderte Gruppe 
zu betrachten, sondern sie im Falle von speziellen Fragestellungen im Rahmen eines darauf abgestimmten 
Studiendesigns, unter Berücksichtigung abweichender Positionen, zu untersuchen. 

• Sofern Person B einer Erwerbsbeschäftigung nachgeht, erfolgt dies jeweils am Wohnort. Für Person A 
unterscheiden sich Wohn- und Arbeitsort hingegen dann, wenn es sich beim betrachteten Wohnort um eine 
Gemeinde handelt, in der mehr als 50 Prozent der aktiven Erwerbstätigen laut „Abgestimmter 
Erwerbsstatistik“ der Statistik Austria auspendeln. In diesen Fällen wird jene Gemeinde als Arbeitsort 
herangezogen, in der laut „Abgestimmter Erwerbsstatistik“ die Mehrzahl der auspendelnden aktiven 
Erwerbstätigen der betrachteten Wohnort-Gemeinde arbeitet. Die Ermittlung der Pendelstrecke und der 
Zumutbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel erfolgt mittels Pendlerrechner des Finanzministeriums (BMF 2021), 
wobei sich Wohn- und Arbeitsadresse jeweils im Zentrum der betrachteten Gemeinde – am Haupt- oder 
Rathausplatz – befinden. Tabelle 3 fasst die Pendelannahmen zu Person A für die analysierten Gemeinden 
zusammen. Um den Effekt unterschiedlicher Pendelannahmen zu untersuchen, sind diese auch Gegenstand der 
Sensitivitätsanalyse in Kapitel 6. Nähere Informationen zum Pendlerpauschale folgen in Kapitel 3.1.1. 

Tabelle 3: Pendelannahmen zu Person A 

Wohnort Arbeitsort Pendelstrecke Zumutbarkeit ÖPNV Pendlerpauschale 

Wiener Neustadt Wien 56 km Ja Ja (klein) 

Langenzersdorf Wien 16 km Ja Nein 

Linz Linz 0 km Ja Nein 

Eberstalzell Wels 22 km Ja Ja (klein) 

Graz Graz 0 km Ja Nein 

Selzthal Liezen 7 km Ja Nein 

Bartholomäberg Schruns 5 km Ja Nein 

Bregenz Dornbirn 14 km Ja Nein 

Wien Wien 0 km Ja Nein 

Quelle: JR-LIFE, auf Basis des Pendlerrechners des Finanzministeriums (BMF 2021).  
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Paarhaushalten mit Kindern Person B jedenfalls kostenlos mitversichert; zudem können kostenlose 
Versicherungen im Zusammenhang mit Mindestsicherung/Sozialhilfe oder Kinderbetreuungsgeld bestehen. 
Kinder sind mit Person A kostenlos mitversichert (dabei handelt es sich um eine nicht-einkommensgeprüfte 
pauschale reale Transferleistung, die daher nicht in die Steuer- und Transferkonten aufgenommen wurde).  

• Alle Haushaltsmitglieder besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft. Grund dafür ist, dass zum Erhalt 
mancher Transferleistungen (zum Beispiel Wohnbeihilfe, Mindestsicherung/Soziallhilfe) nur Personen mit 
österreichsicher Staatsbürgerschaft oder ihnen gleichgestellte Personen anspruchsberechtigt sind. Zudem 
werden weitere Voraussetzungen wie beispielsweise Deutschkenntnisse oder Durchführung von 
Vorsorgeuntersuchungen als erfüllt unterstellt. 

2.4 Kriterien zur Auswahl der Transferleistungen 

In der gegenständlichen Studie werden für die Simulation der Steuer- und Transferkonten jene Transferleistungen 
berücksichtigt, die auf Kinder als Begünstigte abzielen oder deren Bezugsmöglichkeit beziehungsweise Höhe durch 
die Anwesenheit von Kindern im Haushalt beeinflusst wird. 

Relevant sind direkte monetäre Zuschüsse (Familienzuschüsse, Wohnbeihilfe et cetera) sowie reale Transferleistungen 
(Beitragsbefreiungen oder reduzierte Tarife wie beispielsweise einkommensabhängig gestaffelte Beiträge für 
Kinderbetreuung oder Schulveranstaltungen), die bei Anwesenheit von Kindern im Haushalt gewährt werden. Reale 
Transferleistungen wurden nur berücksichtigt, wenn diese universellen Voraussetzungen unterliegen, 
einkommensgeprüft sind beziehungsweise einkommensabhängige Tarife aufweisen, und so eine Anreiz- oder 
Umverteilungswirkung implizieren (einkommensabhängige Leistungen beziehungsweise Tarife). Diese Leistungen 
erweitern insbesondere die Konsummöglichkeiten einkommensschwächerer Haushalte. 

Bei den Transferleistungen wurden auch Positionen des Steuersystems berücksichtigt, die für die exakte Berechnung 
des Nettoeinkommens notwendig sind. Diese stellen zwar oftmals keine direkten monetären Transfers dar, 
beeinflussen aber das Nettoeinkommen und sind daher Voraussetzung für dessen Berechnung und in weiterer Folge 
für die Berechnung des verfügbaren Einkommens (zum Beispiel Sonderausgabenpauschale, 
Werbungskostenpauschale; siehe vollständige Auflistung in Kapitel 3.1.1 beziehungsweise Anhang B). Zudem 
unterliegen diese Positionen universellen Kriterien. Auch wenn einige dieser Positionen (zum Beispiel 
Verkehrsabsetzbetrag) keine bestimmte Einkommens- oder Familiensituation zur Voraussetzung haben, wurden sie 
aufgrund ihrer universellen Anwendbarkeit sowie ihrer Notwendigkeit zur exakten Berechnung des 
Nettoeinkommens berücksichtigt.  

Auch Posten, die im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden können, wurden berücksichtigt, 
da diese in die exakte Berechnung des Jahreseinkommens einfließen. Diesen Positionen liegen ebenfalls universelle 
Kriterien zu Grunde. Zudem wird die Einkommens- beziehungsweise Familiensituationen berücksichtigt (zum Beispiel 
Negativsteuer, Kosten der Mitversicherung; siehe vollständige Auflistung in Kapitel 3.1.1 beziehungsweise Anhang 
B). 

In der Simulation werden einerseits Transferleistungen abgebildet, die mit steigendem Einkommen ausschleifen oder 
eingestellt werden (beispielsweise Schulbeihilfe, Studienbeihilfe), andererseits sind auch pauschale monetäre 
Transferleistungen integriert, die für jedes Kind im gleichen Alter gleich hoch sind (beispielsweise Familienbeihilfe, 
Kinderabsetzbetrag). Berücksichtigt werden Transferleistungen, die im betrachteten Jahr und in den betrachteten 
Haushalten schlagend werden. Nicht berücksichtigt werden demnach vorgezogene anteilige Berechnungen von 
Kindererziehungszeiten bei der Pension oder Unterhaltsabsetzbeträge. Im Falle von getrenntlebenden Eltern 
betreffen Unterhaltsabsetzbeträge nicht die analysierten Haushalte, da diese aufgrund der Anwesenheit der Kinder 
die unterhaltsempfangenden Haushalte darstellen.  

Für die Simulation der Steuer- und Transferkonten werden demnach nicht alle existierenden Transferleistungen 
aufgenommen. Hier stechen besonders zwei Leistungstypen hervor, deren Nichtberücksichtigung in der Simulation 
wie folgt begründet wird:  

1) Allgemeine Gratisleistungen: Nicht in das Simulationsmodell aufgenommen werden jene 
Transferleistungen, die sich aufgrund ihrer Ausgestaltung auf kinderbezogene Ausgaben beziehen, die im 
Haushalt – auch bei steigenden Erwerbseinkünften – nicht als Kosten aufscheinen. Da in der Studie die 
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Ein weiterer wichtiger methodischer Zugang der Untersuchung ist es, das Angebot an Transferleistungen mit 
Allgemeinheitscharakter für möglichst alle Familienkonstellationen und Einkommensbereiche darzustellen. Dafür 
bedarf es einiger idealisierender Annahmen, die wie bei jeder Modellabbildung die Realität in stilisierter Form 
wiedergeben, die aber für die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse notwendig sind. Insbesondere für die Methode 
der Generierung von Steuer- und Transferkonten sind demnach die folgenden Prämissen, die für das 
Simulationsmodell vorausgesetzt werden, wesentlich: 

- Alle theoretisch verfügbaren Leistungen werden in Anspruch genommen. 

- Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ungehindert (zum Beispiel kann das Anstellungsausmaß den eigenen 
Wünschen entsprechend angepasst werden). 

- Es gibt vollständigen Zugang zu Informationen über die möglichen Transferleistungen (wie zum Beispiel 
im FinanzOnline angestrebt). 

Zur Annahme, dass die simulierten Haushalte sämtliche der berücksichtigten und für sie theoretisch verfügbaren 
Leistungen in Anspruch nehmen, ist anzumerken, dass empirischen Daten zufolge die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme von Transferleistungen oftmals nicht in dem Maße ausgeschöpft wird, in dem diese zur Verfügung 
steht. Die Gründe, einen bestehenden Anspruch auf soziale Transferleistungen nicht geltend zu machen („Non-Take-
Up“), sind Fuchs et al. (2020) zufolge vielseitig. Der Non-Take-Up kann einerseits durch individuelle Bedenken oder 
moralische Grundeinstellungen bedingt sein, andererseits aber auch auf eine Problemlage des Wohlfahrtsstaates 
selbst hinweisen, falls die Systeme nicht transparent oder sehr komplex sind, die Informationslage nicht ausreichend 
ist, oder falls institutionelle Hindernisse bestehen, die gleichzeitig die subjektiven Hindernisse vergrößern (Kayser & 
Frick 2000). Fuchs et al. (2020) zeigen anhand empirischer Daten für unterschiedliche europäische Länder den 
Umfang sowie die Persistenz des Non-Take-Up-Problems, wobei die Rate des Non-Take-Up insbesondere für 
Antragsstellungen nicht selten über 50 Prozent liegt. Ein niedriger Take-up sozialer Transferleistungen steht der 
Intention der zielgerichteten sozialen Unterstützung durch den Wohlfahrtsstaat entgegen und verhindert 
beziehungsweise schmälert die erfolgreiche Bekämpfung von Armut (Fuchs et al. 2020). Im Mikrosimulationsmodell, 
das für die vorliegende Studie verwendet wird, wird das Auftreten von Non-Take-Ups von Transferleistungen nicht 
berücksichtigt, da ausgehend von der Fragestellung (Beitrag der öffentlichen Hand zur Deckung der Kosten, die für 
Kinder entstehen) ausschließlich die Betrachtung der maximal möglichen Transferleistungen für Haushalte mit Kindern 
von Interesse ist. 

Die Prämisse der vollständigen Information bezüglich der möglichen Transferleistungen betrifft die prinzipielle 
Inanspruchnahme der Transfers. Ein Anpassen des Verhaltens der Haushalte mit steigenden Bruttoerwerbseinkünften 
an geänderte Bezugsmodalitäten (Wechsel des Leistungsbezuges zwischen den Erwachsenen) im Sinne einer 
Optimierung des Leistungsbezuges wird im Rahmen der Simulationen nur in Ausnahmefällen vorgenommen (zum 
Beispiel Optimierung der Aufteilung des Familienbonus Plus).  

Eine umfassende Analyse der tatsächlichen Inanspruchnahme aller betrachteten Transferleistungen ist explizit nicht 
Gegenstand der Untersuchung und stellt daher auch kein Auswahlkriterium dar. Dennoch wird die tatsächliche 
Inanspruchnahme manchmal als zusätzliches Argument angeführt, warum die Nichtberücksichtigung mancher 
Transferleistungen der Repräsentativität der Untersuchung keinen Abbruch tut. Für jene Fälle, bei welchen man 
infolge einer genaueren Beschreibung dieses Argument zusätzlich aufnehmen kann, liegt die Prävalenzschwelle der 
Untersuchung bei 5 Prozent (zum Beispiel Mehrlingsgeburten, Familienhospizkarenz). 

Transferleistungen, die zwar vordergründig keine familienpolitische Ausrichtung haben, deren Bezug oder Höhe 
jedoch durch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt beeinflusst wird, werden in der Simulation berücksichtigt. 
Dies umfasst beispielsweise die Befreiung von beziehungsweise den Zuschuss zu Rundfunkgebühren, 
Fernsprechentgelt und Ökostrompauschale. 

2.5 Annahmen zu den abgebildeten Transferleistungen 

Für die Berechnung der ausgewählten Transferleistungen, wurden – wo notwendig – Annahmen zu deren Umsetzung 
getroffen. Im Folgenden finden sich Erläuterungen zu jenen getroffenen Annahmen, die mehrere Transferleistungen 
betreffen beziehungsweise von allgemeinerer Natur sind. Weitere spezifische Annahmen zu einzelnen 
Transferleistungen folgen in Kapitel 3 im Zuge der näheren Beschreibung der berücksichtigten Transferleistungen. 
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• Im Rahmen der Simulationen gilt die Annahme, dass von der 1. bis zur 8. Schulstufe eine Gemeinde- oder 
Landesschule (Volksschule, Mittelschule) und erst ab der 9. Schulstufe eine Bundesschule besucht wird. 
Entsprechend werden allfällige Transfers, wie beispielsweise für Schulveranstaltungen, die sich nur auf 
bestimmte Schultypen beziehen, später oder nicht ausgelöst. 

• Für vereinzelte Transferleistungen wird für die Inanspruchnahme ein gewisses Beschäftigungsausmaß, 
beispielsweise in Form einer Vollbeschäftigung oder einer 20-Stunden-Woche, vorausgesetzt. Dazu zählen 
etwa die niederösterreichische Förderung für Kinderbetreuung in Tagesbetreuungseinrichtungen, die 
Vorarlberger Wohnbeihilfe oder die Linzer Ermäßigung des Elternbeitrags für institutionelle Kinderbetreuung. 
Im Rahmen der Simulationen wird als Mindestvoraussetzung für eine Vollbeschäftigung (40-Stunden-Woche) 
die vereinbarte Untergrenze für den Mindestlohn in Kollektivverträgen in der Höhe von 1.500 Euro pro Monat 
beziehungsweise 21.000 Euro pro Jahr angenommen (WKO 2021). Mindestvoraussetzungen für geringere 
Beschäftigungsausmaße werden daraus proportional abgeleitet. 

• Das Wochengeld stellt für das verwendete Modell, das Steuer- und Transferkonten auf Jahresbasis simuliert, 
einen Sonderfall dar und wird daher gesondert betrachtet. Im Unterschied zum Regelfall, bei dem die exogen 
vorgegebene Eingangsgröße der monatlichen Bruttoerwerbseinkünfte aus nichtselbständiger Arbeit über das 
Jahr hinweg als konstant angenommen wird, kommt es während des Bezugs von Wochengeld aufgrund des 
Beschäftigungsverbots zu einer knapp viermonatigen Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Anders als im 
Regelfall werden die exogen vorgegebenen monatlichen Bruttoerwerbseinkünfte der beziehenden Person für 
die Jahresbetrachtung daher nicht 12 (beziehungsweise 14) Mal, sondern nur 8 (beziehungsweise 9,33) Mal 
berücksichtigt. Darüber hinaus werden für den Sonderfall Wochengeld folgende weitere Annahmen getroffen: 

o Die Geburt des Kindes erfolgt im Sonderfall Wochengeld am 26.2., sodass das Wochengeld mit 1.1. 
einsetzt (siehe auch Kapitel 2.3). Dies macht eine Annahme über die Einkünfte der Mutter in den letzten 
drei Monaten vor Einsetzen des Mutterschutzes und damit vor Beginn des Analysejahres notwendig. Unter 
Berücksichtigung der individuellen Zuverdienstgrenze von 60 Prozent der Letzteinkünfte im Falle des 
pauschalen Kinderbetreuungsgeldes, das im Modell mit der Geburt des Kindes einsetzt, wird für die sich 
auf das Analysejahr beziehenden exogen vorgegebenen monatlichen Bruttoerwerbseinkünfte der Mutter 
angenommen, dass sie 60 Prozent der Letzteinkünfte vor dem Mutterschutz entsprechen. Anmerkung: 
Während des Bezugs von Wochengeld ruht das Kinderbetreuungsgeld in der Höhe der 
Wochengeldleistung. 

o Ergibt sich aus der Rückrechnung (siehe voriger Punkt) für die Höhe der Letzteinkünfte eine geringfügige 
Beschäftigung vor dem Mutterschutz, wird eine Selbstversicherung angenommen und die für diesen Fall 
vorgesehene Höhe des Wochengeldes herangezogen. 

o Es wird davon ausgegangen, dass die Mutter vor Einsetzen des Mutterschutzes (also in den Monaten vor 
dem Analysejahr) nicht mitversichert war und keine Mindestsicherung/Sozialhilfe bezogen hat. In diesen 
Fällen würde kein Anspruch auf Wochengeld bestehen. 

• Für einige Transferleistungen, wie beispielsweise die Mindestsicherung/Sozialhilfe, sind etwaige erhaltene 
Unterhaltszahlungen zum Einkommen zu zählen. Für andere Transferleistungen, zum Beispiel die Studienbeihilfe, 
ist grundsätzlich das Einkommen beider Elternteile für die Bemessung zu berücksichtigen. Im Rahmen der 
Simulation wird bei Alleinerziehenden allerdings keine weitere unterhaltspflichtige Person unterstellt; das 
bedeutet, dass in diesem Fall keine Effekte durch das Einkommen eines zweiten Elternteils oder durch allfällige 
Unterhaltszahlungen eintreten.  

2.6 Herausforderungen 

Die Erstellung des Simulationsmodells zur Abbildung des österreichischen Steuer- und Transfersystems inklusive der 
regionalen Ebene wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt und Genauigkeit durchgeführt. Dabei kam es bei der 
Erstellung des Simulationsmodells zu unterschiedlichen Herausforderungen, die im Projektverlauf entsprechend zu 
berücksichtigen und für die Ergebnisdiskussion zu beachten sind. 

• Es ist – auch für die Analyse und die Interpretation – stets zu bedenken, dass ein Modell als schematische 
Abbildung der Wirklichkeit dient und nicht sämtliche Ausprägungen der Wirklichkeit abgedeckt werden 
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3 BESCHREIBUNG DER TRANSFERLEISTUNGEN 

Unter der in Kapitel 2.4 beschriebenen Auswahllogik wurden sämtliche familienbezogenen Transferleistungen, die 
im Zuge der Recherchearbeiten identifiziert wurden, für die Studie auf ihre Relevanz geprüft und eine Festlegung 
bezüglich Berücksichtigung vorgenommen. Die nachfolgenden Kurzbeschreibungen geben einen Überblick über die 
untersuchten Transferleistungen, wobei nicht auf alle Details und Ausnahmeregelungen eingegangen werden kann. 
Für weiterführende Informationen sind Verweise zu Quellen angeführt, die im Zuge der Recherchen unter anderem 
verwendet wurden. 

3.1 Untersuchte Transferleistungen auf Bundesebene 

3.1.1 Transferleistungen innerhalb des Steuersystems 

Absetzbarkeit der beitragspflichtigen Mitversicherung von Partner oder Partnerin 

Beschreibung:  

Berufstätige haben die Möglichkeit, Angehörige (zum Beispiel Kinder, Partner, Partnerinnen, haushaltsführende 
Angehörige) über die eigene Krankenversicherung mitzuversichern. Die Höhe des Zusatzbeitrages für die 
Mitversicherung wird auf Basis der Beitragsgrundlage des Versicherten berechnet. Wenn die mitversicherte Person 
keinerlei Erwerbseinkünfte aufweist, ist die Mitversicherung kostengünstiger als eine Selbstversicherung. In 
bestimmten Situationen ist kein Zusatzbeitrag zu entrichten (siehe auch „Kostenlose Mitversicherung der Partnerin 
oder des Partners“). Im Falle einer beitragspflichtigen Mitversicherung kann der Sozialversicherungsbeitrag für die 
Mitversicherung als Werbungskosten abgesetzt werden und mindert damit die Steuerbemessungsgrundlage.  

Berücksichtigung in Simulation: bedingt 

Die steuerliche Absetzbarkeit ist relevant für die Berechnung der Steuerlast für die betrachteten Vergleichshaushalte 
ohne Kinder. Im Falle von Haushalten mit Kindern gilt die Annahme, dass sich die mitversicherte Partnerin 
beziehungsweise der mitversicherte Partner der Kindererziehung widmet oder widmete und es wird damit die 
kostenlose Mitversicherung schlagend. 

Quellen und weitere Informationen: 

- Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz – ASVG, Stammfassung: BGBl. Nr. 189/1955) 

- https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.821035&portal=oegkdgportal  
- Persönliche Auskunft der zuständigen Stelle 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastungen bei Alleinerziehenden 

Beschreibung:  

Kinderbetreuungskosten von Alleinerziehenden im Sinne von Kosten für einen Kindergarten, eine Tagesmutter, ein 
Internat, ein Tagesheim, ein Kindermädchen oder eine Haushaltshilfe stellen dann eine außergewöhnliche Belastung 
dar, wenn sie aufgrund der Berufstätigkeit einer alleinerziehenden Person erforderlich sind. Diese fallen unter die 
„Außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt“, unterliegen den generellen Bedingungen für außergewöhnliche 
Belastungen (zum Beispiel Zwangsläufigkeit) und können im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht 
werden. Sowohl diese Minderung der Bemessungsgrundlage als auch der Familienbonus Plus können von derselben 
steuerpflichtigen Person in Anspruch genommen werden. 

Berücksichtigung in Simulation: nein 

Tatsächliche individuelle Kosten können in den Simulationen nicht allgemeingültig abgebildet werden, weshalb diese 
Transferleistung nicht berücksichtigt wird. Im Zuge der Sensitivitätsanalyse in Kapitel 6 wird jedoch mittels 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.821035&portal=oegkdgportal
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Berücksichtigung in Simulation: ja 

Da im Rahmen der Simulationen die Annahme gilt, dass erst ab der 9. Schulstufe eine Bundesschule besucht wird, 
wird eine etwaige Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen durch den Bund erst ab der 9. Schulstufe 
berücksichtigt. 

Quellen und weitere Informationen: 

- Bundesgesetz über die Gewährung von Schulbeihilfen und Heimbeihilfen (Schülerbeihilfengesetz 1983, 
Stammfassung: BGBl. Nr. 455/1983) 

- Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten über Schulveranstaltungen 
(Schulveranstaltungenverordnung 1995 – SchVV, Stammfassung: BGBl. Nr. 498/1995) 

- https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/befoe/schuelerunterstuetzung.html  

Wochengeld 

Beschreibung:  

Das Wochengeld wird als Einkommensersatzleistung während des Beschäftigungsverbotes vor und nach der Geburt 
ausgezahlt. Die beziehende Person muss zu Beginn der Schutzfrist krankenpflichtversichert sein. Die Höhe des 
Wochengeldes errechnet sich nach dem durchschnittlichen Nettoverdienst der letzten drei vollen Kalendermonate 
vor Beginn der Schutzfrist. Dazu kommt noch ein Zuschlag für Sonderzahlungen. Geringfügig Beschäftigte erhalten, 
wenn sie nach §19a ASVG selbstversichert sind, täglich 9,61 Euro (Stand 2021). Kein Anspruch auf Wochengeld 
entsteht aus der Mitversicherung sowie bei Bezug von Mindestsicherung/Sozialhilfe.  

Berücksichtigung in Simulation: bedingt 

Das Wochengeld hat keine Relevanz in Bezug auf die Anreizproblematik, da es während des 
Beschäftigungsverbotes ausgezahlt wird. Daher wird das Wochengeld ausschließlich exemplarisch für eine 
ausgewählte Haushaltsform simuliert (siehe Kapitel 5.3). 

Quellen und weitere Informationen: 

- Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz – ASVG, Stammfassung: BGBl. Nr. 189/1955) 

3.2 Untersuchte Transferleistungen auf Landesebene 

3.2.1 Spezifische Transferleistungen Niederösterreich 

Befreiung Rundfunkgebühr, Zuschuss Fernsprechentgelt, Befreiung Ökostrompauschale/-förderbeitrag 

Beschreibung:  

Im Falle sozialer Hilfsbedürftigkeit kann eine Befreiung von den Rundfunkgebühren, eine Zuschussleistung zum 
Fernsprechentgelt und die Befreiung von den Ökostromförderkosten (Ökostrompauschale und -förderbeitrag) 
beantragt werden. Anspruchsberechtigt sind unter anderem Personen, die Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld 
beziehen, von der Rezeptgebühr befreit sind oder Mindestsicherung/Sozialhilfe beziehen. Zusätzlich darf das 
Haushaltseinkommen den vorgeschriebenen, von der Haushaltsgröße abhängigen Befreiungsrichtsatz nicht 
überschreiten. Die Befreiung von der Rundfunkgebühr (Radiogebühr, Fernsehgebühr, Kunstförderungsbeitrag, 
Landesabgabe) entspricht in Niederösterreich einem Transfer von 26,33 Euro im Monat. Der Zuschuss zum 
Fernsprechentgelt beträgt 12 Euro pro Monat. Die Befreiung von den Ökostromförderkosten kann für einen 
durchschnittlichen Haushalt pro Jahr mit einer Transferhöhe von 90 Euro veranschlagt werden (Stand: 2021). 

Berücksichtigung in Simulation: ja 

Quellen und weitere Informationen: 

- https://www.gis.at/  
- https://www.e-control.at/konsumenten/rechnung/befreiung-von-oekostromfoerderkosten  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/befoe/schuelerunterstuetzung.html
https://www.gis.at/
https://www.e-control.at/konsumenten/rechnung/befreiung-von-oekostromfoerderkosten
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3.2.4 Spezifische Transferleistungen Vorarlberg 

Befreiung Rundfunkgebühr, Zuschuss Fernsprechentgelt, Befreiung Ökostrompauschale/-förderbeitrag 

Beschreibung:  

Im Falle sozialer Hilfsbedürftigkeit kann eine Befreiung von den Rundfunkgebühren, eine Zuschussleistung zum 
Fernsprechentgelt und die Befreiung von den Ökostromförderkosten (Ökostrompauschale und -förderbeitrag) 
beantragt werden. Anspruchsberechtigt sind beispielsweise Personen, die Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld 
beziehen, von der Rezeptgebühr befreit sind oder Mindestsicherung/Sozialhilfe beziehen. Zusätzlich darf das 
Haushaltseinkommen den vorgeschriebenen und von der Haushaltsgröße abhängigen Befreiungsrichtsatz nicht 
überschreiten. Die Befreiung von der Rundfunkgebühr (Radiogebühr, Fernsehgebühr, Kunstförderungsbeitrag, 
Landesabgabe) entspricht in Vorarlberg einem Transfer von 20,93 Euro im Monat. Der Zuschuss zum 
Fernsprechentgelt beträgt 12 Euro pro Monat. Die Befreiung von den Ökostromförderkosten kann für einen 
durchschnittlichen Haushalt pro Jahr mit einer Transferhöhe von 90 Euro veranschlagt werden (Stand: 2021). 

Berücksichtigung in Simulation: ja 

Quellen und weitere Informationen: 

- https://www.gis.at/  
- https://www.e-control.at/konsumenten/rechnung/befreiung-von-oekostromfoerderkosten  

Beitrag an Schüler und Schülerinnen zu den Kosten von Schulveranstaltungen 

Beschreibung:  

Das Land Vorarlberg gewährt sozial bedürftigen Schülerinnen und Schülern an Pflichtschulen in Vorarlberg 
Förderungen für die Teilnahme an mindestens viertägigen Schulveranstaltungen (zum Beispiel Schulskiwoche, 
Wienwoche und ähnliches), deren Gesamtkosten mehr als 75 Euro betragen. Die Höhe der Förderung reicht von 
66 Euro bis 180 Euro und hängt unter anderem vom Haushaltseinkommen ab. 

Berücksichtigung in Simulation: ja 

Aufgrund der Projektannahmen wird dieser Transfer ab der 4. Klasse Volksschule berücksichtigt (siehe auch Kapitel 
2.5). 

Quellen und weitere Informationen: 

- Richtlinien der Vorarlberger Landesregierung über die Vergabe von Beiträgen an Schüler und Schülerinnen zu 
den Kosten von Schulveranstaltungen 

Familienpass 

Beschreibung:  

Mit dem Vorarlberger Familienpass erhalten Familien Ermäßigungen bei über 200 Partnerbetrieben aus den 
Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Elternbildung. 

Berücksichtigung in Simulation: nein 

Anteilige Preisreduktionen, die vom Ausmaß der Inanspruchnahme abhängen, können in den Simulationen nicht 
allgemeingültig abgebildet werden. Zudem handelt es sich um eine allgemeine, einkommensunabhängige Leistung 
für Haushalte mit Kindern. 

Quellen und weitere Informationen: 

- https://vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass  

https://www.gis.at/
https://www.e-control.at/konsumenten/rechnung/befreiung-von-oekostromfoerderkosten
https://vorarlberg.at/-/vorarlberger-familienpass
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3.3 Untersuchte Transferleistungen auf Gemeindeebene 

3.3.1 Spezifische Transferleistungen Bartholomäberg 

Ermäßigung Hort 

Beschreibung: 

In Härtefällen erfolgt eine Ermäßigung des Elternbeitrags für die Betreuung im Hort, wobei die Bedürftigkeit von 
Fall zu Fall beurteilt wird. 

Berücksichtigung in Simulation: nein 

Härtefälle stellen einen Sonderfall dar und werden in der Simulation nicht berücksichtigt. 

Quellen und weitere Informationen: 

- Telefonische Auskunft der zuständigen Stelle 

Sozial gestaffelte Tarife für Betreuung in Krippe und Kindergarten 

Beschreibung:  

In der Kinderkrippe und dem Kindergarten von Bartholomäberg gilt das bundeslandweit einheitliche, sozial 
gestaffelte Tarifmodell für Elternbeiträge (siehe auch Kapitel 3.2.4), das für unter 3-jährige Kinder vier 
Ermäßigungsstufen und für Kinder, die zum Stichtag (31. August) mindestens 3-jährig sind, eine Ermäßigungsstufe 
vorsieht. In Bartholomäberg müssen Kinder für die Aufnahme in die Krippe zum Stichtag (1. September) 3 Jahre alt 
sein, weshalb in der Regel nur eine Ermäßigungsstufe zur Anwendung kommen kann. Als Voraussetzung für den 
ermäßigten Tarif in der Krippe gilt gemäß den landesgesetzlichen Vorgaben die Berufstätigkeit der Eltern und 
dass kein Elternteil in Karenz ist. 

Berücksichtigung in Simulation: ja 

Die Ermäßigung beziehungsweise Transferhöhe entspricht der Differenz zwischen dem zu leistenden, 
einkommensabhängigen Elternbeitrag und dem Höchstbeitrag. 

Quellen und weitere Informationen: 

- Gesetz über die Förderung der Familie (Stammfassung: LGBl. Nr. 32/1989) 
- Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur sozialen Staffelung der Elterntarife in 

Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung über die Gewährung von Abgeltungen zur sozialen Staffelung 

der Kindergartenbeiträge und zu Elterngesprächen 
- Telefonische Auskunft der zuständigen Stelle 

3.3.2 Spezifische Transferleistungen Bregenz 

Kinder-Sommer-Programm 

Beschreibung:  

Die Stadt Bregenz bietet Kindern von 5 bis 10 Jahren im August ein Sommerprogramm aus unterschiedlichen 
Workshops (Karate, Tanz, Waldabenteuer et cetera). 

Berücksichtigung in Simulation: nein 

Da es sich um eine allgemeine Gratisleistung für Kinder handelt, erfolgt keine Berücksichtigung in der Simulation. 

Quellen und weitere Informationen: 

- https://www.bregenz.gv.at/leben/familie/ferienprogramme-und-betreuung/kinder-sommer-programm/  

https://www.bregenz.gv.at/leben/familie/ferienprogramme-und-betreuung/kinder-sommer-programm/
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3.4 Mittelaufwendungen für allgemeine Gratisleistungen 

Allgemeine Gratisleitungen, wie zum Beispiel das kostenlose Kindergartenjahr, die jährliche Schulbuchaktion, die 
Schülerfreifahrt oder die beitragsfreie Unfallversicherung von Schulkindern und Studierenden, werden in der 
Simulation nicht berücksichtigt, da diese sich aufgrund ihrer Ausgestaltung auf kinderbezogene Ausgaben beziehen, 
die im Haushalt – auch bei steigendem Einkommen – nicht als Kosten aufscheinen. Für den vollständigen Überblick 
wurden im Zuge der Projektrecherche identifizierte Gratisleistungen dennoch in die Beschreibung der 
Transferleistungen aufgenommen (siehe Kapitel 3.1 bis 3.3). Im Folgenden werden für verfügbare Datensätze zur 
Veranschaulichung der Größenordnung die Ausgaben aus dem Bundeshaushalt für ausgewählte allgemeine 
familienbezogene Gratisleistungen dargestellt. 

Tabelle 5: Ausgaben der öffentlichen Hand für ausgewählte allgemeine Gratisleitungen 

Jahr Freifahrten Schulbücher Gratiskindergarten 
Elementarpädagogik 

(Gratiskindergarten, Ausbau, 
Sprachförderung, Sonstiges) 

2010 359.844.061,60 101.692.249,77 70.000.000,00  

2011 365.049.516,40 105.695.963,78 70.000.000,00  

2012 383.184.499,89 106.966.368,38 70.000.000,00  

2013 399.876.742,13 105.800.943,43 70.000.000,00  

2014 421.806.470,27 105.568.380,94 70.000.000,00  

2015 443.388.752,24 104.080.711,22 69.961.403,62  

2016 441.725.315,45 110.034.318,55 70.000.000,00  

2017 430.108.494,97 106.364.313,86 70.000.000,00  

2018 427.755.943,13 107.627.955,19 70.000.000,00  

2019 463.559.329,49 109.591.357,12  142.500.000,00 

2020 466.645.356,76 109.576.150,98  142.500.000,00 

Quelle: Bundeskanzleramt, Sektion VI – Familie und Jugend, Abteilung 9 – Familienpolitische Grundsatzabteilung. 

Der bundesweite Gratiskindergarten im letzten Kindergartenjahr vor Schuleintritt wurde mit 1. 9. 2009 eingeführt, 
seit 1. 9. 2010 ist der Besuch des letzten Kindergartenjahres verpflichtend. Der Bund gewährt den Ländern seit dem 
Jahr 2009 für diese Maßnahme pro Kindergartenjahr einen Zweckzuschuss in der Höhe von 70 Millionen Euro. Die 
Aufteilung der Zuschüsse auf die Bundesländer erfolgt nach dem Anteil der jeweils kindergartenpflichtigen 5-
jährigen Kinder pro Bundesland. Die 70 Millionen Euro wurden bislang jährlich von den Ländern vollständig 
verwendet (bis auf eine Rückzahlung in Höhe von 38.596,38 Euro im Jahr 2015 durch das Land Salzburg). 

2018 wurden die Regelungen für die drei Bereiche beitragsfreier Pflichtkindergarten, Ausbau Kinderbetreuung und 
Sprachförderung in der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik in den 
Kindergartenjahren 2018/19 bis 2021/22 zusammengeführt. Pro Kindergartenjahr stehen aktuell 142,5 Millionen 
Euro zur Verfügung, davon 70 Millionen Euro für den beitragsfreien Pflichtkindergarten, mindestens 
47,125 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung und mindestens 18,125 Millionen Euro für die 
sprachliche Frühförderung. Der verbleibende Betrag von 7,25 Millionen Euro kann flexibel eingesetzt werden. Im 
Rahmen der geplanten Verlängerung des Finanzausgleichs ist beabsichtigt, die Vereinbarung zu gleichen 
Konditionen bis 2023/24 weiterlaufen zu lassen. 

Tabelle 6 stellt weitere verfügbare Zahlen zu allgemeinen Gratisleistungen zur ergänzenden Information dar. 
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Tabelle 6: Gratisleistungen und nicht-universelle Leistungen 

Transferleistung Umfang 

Schülerfreifahrt Jährliche Kosten: rd. 340 Mio. Euro 

Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr* Jährliche Kosten: rd. 80 Mio. Euro 

Schulfahrtbeihilfe Jährliche Kosten: 800.000 Euro 

Heimfahrtbeihilfe Schüler/innen Jährliche Kosten: rd. 800.000 Euro 

Lehrlingsfreifahrt* Jährliche Kosten: rd. 19,8 Mio. Euro 

Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge* Jährliche Kosten: rd. 71.000 Euro 

Heimfahrtbeihilfe für Lehrlinge* Jährliche Kosten: rd. 45.000 Euro 

Elternbildung (Förderung an Einrichtungen)* Jährliche Kosten: 1,4 Mio. Euro 

Familienberatungsförderung 2009: 11,6 Mio. Euro 
2018: 12,6 Mio. Euro 

Geförderte Familienmediation (Förderung an 
Einrichtungen)* Jährliche Kosten: 0,5 Mio. Euro 

Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungs- und 
Trennungssituationen (Förderung an Einrichtungen)* Jährliche Kosten: 0,8 Mio. Euro 

Familienhospizkarenz-Härteausgleich 2018: rd. 340.000 Euro 

Familienhärteausgleich 2019: rd. 223.000 Euro 

Quelle: Bundeskanzleramt (2021)  
*Diese Leistungen wurden im Kapitel 3 nicht separat angeführt. Für genauere Informationen siehe 6. Österreichischer Familienbericht 2009 – 2019 
(Bundeskanzleramt 2021). 
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4 METHODIK ZUR ERMITTLUNG DER BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND 
ZUR DECKUNG ENTSTEHENDER KINDERKOSTEN 

Die Ermittlung der Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten erfolgt in drei Schritten, 
die in den folgenden Unterabschnitten näher ausgeführt werden: 

1.) Simulation des verfügbaren Haushaltseinkommens für 3.510 unterschiedliche Haushaltskonstellationen mit 
Kindern im Alter von 1 bis 24 Jahren, für 36 Sonderfälle mit einem neugeborenen Kind sowie für 36 
kinderlose Referenzhaushalte 

2.) Ermittlung der sogenannten „kinderinduzierten Transfers“ für die 3.510 Haushaltskonstellationen mit 
Kindern im Alter von 1 bis 24 Jahren zur Darstellung der Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung 
entstehender Kinderkosten 

3.) Aggregation der kinderinduzierten Transfers über die betrachteten Haushaltskonstellationen mittels 
Durchschnittsbildung 

4.1 Simulation des verfügbaren Haushaltseinkommens 

Das für die vorliegende Studie erstellte Simulationsmodell bildet das österreichische Steuer- und Transfersystem 
inklusive der regionalen Ebene ab. Mit Hilfe dieses Modells lässt sich die Höhe der Steuern und Abgaben sowie der 
für die Studie relevanten Transferleistungen für unterschiedliche Haushaltskonstellationen (Kombinationen aus 
Erwachsenenkonstellation, Anzahl der Kinder, Alter der Kinder, Einkommensverteilung, Betreuungsform und 
Verortung) berechnen. Dabei wird für jede betrachtete Haushaltskonstellation und Einkommensstufe ein so genanntes 
Steuer- und Transferkonto erstellt. Für die Analyse des Steuer- und Transfersystems wurden die öffentlich 
zugänglichen Informationen sowie fallweise Zusatzinformationen über die ausgewählten Transferleistungen und die 
Berechnung von Steuer- und Sozialversicherungsabgaben für die ausgewählten Gemeinden sowie die zugehörige 
Landesebene und die Bundesebene eingeholt. 

Den Ausgangspunkt der Analysen bilden die monatlichen Bruttoerwerbseinkünfte der erwachsenen Personen im 
Haushalt (alleinerziehende beziehungsweise alleinstehende Person oder Paar). Dabei handelt es sich um jenen 
Betrag, der bei ganzjähriger Beschäftigung 12 Mal im Jahr zusteht und am Lohn- beziehungsweise Gehaltszettel 
ersichtlich ist. Die Bruttoerwerbseinkünfte inkludieren keine privaten Transfers und bestehen ausschließlich aus 
Markteinkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit. Für die Eruierung der Jahreseinkünfte werden zusätzlich 
zwei Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt zwei Monatsbezügen berücksichtigt. Ausgehend von den monatlichen 
Bruttoerwerbseinkünften werden für eine erwerbstätige Person oder zwei erwerbstätige Personen die 
Sozialversicherungsbeiträge für das laufende Einkommen sowie für die Sonderzahlungen berechnet. Nach Ermittlung 
der Steuerbemessungsgrundlage unter Berücksichtigung von Werbungskosten und außergewöhnlichen Belastungen 
wird die Höhe der Lohnsteuer sowie die Steuerlast nach Steuerabsetzbeträgen ermittelt. Auf dieser Basis erfolgt 
die Berechnung einer allfälligen Negativsteuer beziehungsweise Erstattung, die bei der Unterschreitung gewisser 
Werte zusteht. Im Zuge der Steuerberechnungen werden kinderbezogene Transferleistungen innerhalb des 
Steuersystems, wie beispielsweise Familienbonus Plus, Kindermehrbetrag oder Alleinerzieherabsetzbetrag 
beziehungsweise Alleinverdienerabsetzbetrag, bereits berücksichtigt. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die 
Berechnung der kinderbezogenen beziehungsweise von Kindern beeinflussten Transferleistungen außerhalb des 
Steuersystems (zum Beispiel Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld et cetera) auf Basis der jeweils geltenden 
Bemessungsgrundlage. Dabei werden die Transferleistungen auf Bundes-, Landes- sowie Gemeindeebene 
einbezogen. Tabelle 7 zeigt schematisch das Vorgehen zur Ermittlung der Höhe der Steuern, der Bezugsmöglichkeit 
und Höhe von Transferleistungen und des verfügbaren Einkommens, wie es in Anlehnung an die 
Arbeitnehmerveranlagung im Modell umgesetzt wurde. 
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Tabelle 7: Schematische Darstellung der Berechnung des verfügbaren Einkommens 

BRUTTOERWERBSEINKÜNFTE laufendes Gehalt/laufender Lohn, Sonderzahlungen 

MINDERUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE 

 

- Sozialversicherungsbeiträge   

  SV-Beiträge Person A Normalzahlungen 
  SV-Beiträge Person A Sonderzahlungen 
  E-Card Servicegebühr 

  Pendlerpauschale 
  Sonderausgabenpauschale 
  Werbungskostenpauschale 

  Werbungskosten (SV-Beiträge Person B Mitversicherung, SV-
Beiträge Selbstversicherung) 

 - Außergewöhnliche Belastungen   

  Pauschalbetrag für die auswärtige Berufsausbildung eines Kindes 

STEUERN 

 

  Berechnung der Steuer für Normalbezüge 

  Berechnung der Steuer für sonstige Bezüge (13./14.) 
 = STEUER vor Absetzbeträgen   
 - Steuerabsetzbeträge   

  Verkehrsabsetzbetrag, ggf. erhöhter Verkehrsabsetzbetrag 
  Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag 
  Familienbonus Plus 

  AVAB 
  AEAB 
  Pendlereuro 

 = STEUER nach Absetzbeträgen   

STEUERGUTSCHRIFT 

 

 + Negativsteuer und Erstattung 

  Kindermehrbetrag 
  Erstattung Sozialversicherungsbeitrag 
  Erhöhung der maximalen Erstattung SV-Beitrag 

  AVAB (Auszahlung bei geringen Einkünften) 
  AEAB (Auszahlung bei geringen Einkünften) 

TRANSFERLEISTUNGEN AUßERHALB DES STEUERSYSTEMS 

 

 + Transfers auf Bundesebene   
  Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Mehrkindzuschlag etc. 
 + Transfers auf Landesebene   

  Wohnbeihilfe, Sozialhilfe etc. 
 + Transfers auf Gemeindeebene   
  Unterstützung Kinderbetreuung etc. 

VERFÜGBARES HAUSHALTSEINKOMMEN 

Quelle: JR-LIFE. 
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Abbildung 3: Verfügbares Haushaltseinkommen bei unterschiedlichen Bruttoeinkünften für ein Paar mit einjährigem 
Kind, Einkommensverteilung 75:25, wohnhaft in einer der untersuchten Gemeinden 

 
Quelle: JR-LIFE. 

Auf Basis des in Tabelle 7 dargestellten Ablaufs erfolgt die Simulation von Steuer- und Transferkonten für die 
festgelegten Parameter und für eine Vielzahl an unterschiedlichen Haushaltskonstellationen. Die hierfür 
berücksichtigten Haushaltserwerbseinkünfte (monatliche Bruttoerwerbseinkünfte der erwachsenen Person oder 
Personen laut Lohn- beziehungsweise Gehaltszettel) werden in 50-Euro-Schritten von 50 Euro bis 8.500 Euro variiert. 
Daraus resultieren 170 berücksichtigte Einkommensstufen. Bei Paaren wird hinsichtlich der Verteilung der 
Bruttoerwerbseinkünfte von Alleinverdienst bis zu gleichen Erwerbseinkünften beider Personen differenziert (siehe 
dazu Annahmen in Kapitel 2.3). 

Die untersuchten Haushaltsformen decken die jeweiligen Kombinationen aus unterschiedlichen 
Bruttoerwerbseinkünften, Erwachsenenkonstellationen (alleinstehend beziehungsweise alleinerziehend versus Paar), 
Verortungen, Betreuungsformen sowie Kinderanzahl- und -altersvarianten ab (siehe auch Kapitel 2.3). Insgesamt 
umfassen die simulierten Steuer- und Transferkonten 238 Familienzusammensetzungen, 3 Einkommensverteilungen, 
2 Betreuungsvarianten und 9 regionale Verortungen, die zu 3.582 Haushaltskonstellationen kombiniert werden, 
sowie 170 Einkommensstufen. Daraus ergeben sich 608.940 einzelne, voneinander unabhängige Simulationen von 
Steuer- und Transferkonten. 

Abbildung 3 veranschaulicht exemplarisch den Output aus dem Simulationsmodell für einen Paarhaushalt (Person A 
und Person B) mit Einkommensverteilung 75:25 und einem einjährigen Kind, wohnhaft in einer der untersuchten 
Gemeinden. Auf der x-Achse sind alle betrachteten Einkommensstufen in Form der monatlichen 
Bruttoerwerbseinkünfte des Haushalts (ohne Sonderzahlungen) aufgetragen. Die monatlichen 
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Bruttohaushaltserwerbseinkünfte teilen sich bei jeder betrachteten Einkommensstufe im Verhältnis 75 zu 25 auf die 
Personen A und B auf. Die y-Achse zeigt das verfügbare Haushaltseinkommen getrennt nach Nettoeinkommen laut 
Arbeitnehmerveranlagung (schwarzes Segment der Balken) und Transfers außerhalb des Steuersystems (farbige 
Balken), jeweils als Jahreszwölftel, um auch Einmalzahlungen, die über das Jahr anfallen, Rechnung zu tragen. Die 
Legende listet neben dem Nettoeinkommen laut Arbeitnehmerveranlagung alle Transfers außerhalb des 
Steuersystems, die für die betrachtete Verortung im Simulationsmodell grundsätzlich berücksichtigt werden, wobei 
in der Regel nur eine Teilmenge davon für die jeweils betrachtete Haushaltszusammensetzung tatsächlich schlagend 
wird. 

4.2 Ermittlung der kinderinduzierten Transferleistungen  

Zur Ermittlung der Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten wird im Folgenden das 
Konzept der „kinderinduzierten Transfers“ verwendet. Mit „kinderinduziert“ werden in der vorliegenden Studie 
Transfers bezeichnet, die sich durch die Anwesenheit von Kindern im Haushalt ergeben. Kinderinduzierte Transfers 
berücksichtigen somit sowohl explizit kinderbezogene Transfers (zum Beispiel Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, 
Familienbonus Plus et cetera) als auch Transfers, deren Berechnungsgrundlage durch Kinder im Haushalt beeinflusst 
wird (zum Beispiel Mindestsicherung/Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss et cetera).  

Um für jede betrachtete Haushaltskonstellation und Einkommensstufe die kinderinduzierten Transfers aus den 
simulierten Steuer- und Transferkonten abzuleiten, wird jeder Haushaltskonstellation mit Kindern ein entsprechender 
Vergleichs- beziehungsweise Referenzhaushalt ohne Kinder gegenübergestellt (siehe Abbildung 4). Die beiden 
verglichenen Haushaltskonstellationen unterscheiden sich dabei ausschließlich in Bezug auf das Kind 
beziehungsweise die Kinder. Erwachsenenkonstellation, Einkommensverteilung und Verortung sind hingegen ident. 
Je Einkommensstufe wird vom verfügbaren Einkommen (Nettoeinkommen zuzüglich Transfers) der betrachteten 
Haushaltskonstellation mit Kindern (1) das verfügbare Einkommen des Referenzhaushalts ohne Kinder (2) 
abgezogen. Übrig bleiben die kinderinduzierten Transfers (3). Diese lassen sich getrennt nach kinderinduzierten 
Transferleistungen innerhalb des Steuersystems (zum Beispiel AVAB/AEAB, Familienbonus Plus, Kindermehrbetrag 
et cetera; dunkler Teil der Balken) und kinderinduzierten Transferleistungen außerhalb des Steuersystems (zum 
Beispiel Familienbeihilfe, reduzierte Gebühren et cetera; heller Teil der Balken) darstellen. 

Im Falle von Transferleistungen, die nicht explizit kinderbezogen aber durch Kinder beeinflusst werden, erlaubt es 
das Konzept der kinderinduzierten Transfers, jenen Anteil herauszufiltern, der alleinig der Anwesenheit von Kindern 
in der Haushaltskonstellation zuzuschreiben ist. Aber auch reduzierende Effekte, die sich durch Interaktionen 
unterschiedlicher Transferleistungen ergeben, lassen sich mithilfe des Konzepts der kinderinduzierten Transfers 
erfassen. Demgegenüber könnte ein einfaches Zusammenzählen aller explizit kinderbezogenen Transfers je nach 
Haushaltskonstellation und Einkommensstufe zur Unterschätzung oder Überschätzung des Beitrags der öffentlichen 
Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten führen: Unterschätzung, indem im Falle nicht explizit kinderbezogener 
aber durch Kinder beeinflusster Transferleistungen der aufgrund von Kindern erwachsende Anteil unbeachtet bleibt 
und Überschätzung, indem reduzierende Effekte durch Transferinteraktionen keine Berücksichtigung finden. 

Das Zusammenspiel einzelner Transferleistungen und dessen Auswirkungen auf die Höhe der kinderinduzierten 
Transfers wird anhand von Abbildung 6 exemplarisch erläutert. Sie zeigt die kinderinduzierten Transfers, die sich 
aus der Differenz zwischen dem verfügbaren Haushaltseinkommen eines Paarhaushalts mit einjährigem Kind und 
75:25 Einkommensverteilung (siehe Abbildung 3) und dem verfügbaren Haushaltseinkommen des dazugehörigen 
kinderlosen Referenzhaushalts (Abbildung 5) ergeben. 



Analyse der Transferleistungen zur Unterstützung von Haushalten mit Kindern in Österreich 75 

 

Abbildung 4: Vorgehensweise zur Ermittlung der kinderinduzierten Transfers 

 
Quelle: JR-LIFE. 

Abbildung 5: Verfügbares Haushaltseinkommen bei unterschiedlichen Bruttoeinkünften für ein Paar ohne Kind, 
Einkommensverteilung 75:25, wohnhaft in  einer der untersuchten Gemeinden 

 
Quelle: JR-LIFE. Anmerkung: Es gilt dieselbe Legende wie in Abbildung 3. 
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Abbildung 6: Kinderinduzierte Transfers bei unterschiedlichen Bruttoeinkünften für ein Paar mit einjährigem Kind, 
Einkommensverteilung 75:25, wohnhaft in einer der untersuchten Gemeinden 

 
Quelle: JR-LIFE. 

Im untersten Bereich der Erwerbseinkünfte in Abbildung 6 belaufen sich die kinderinduzierten Transfers innerhalb 
des Steuersystems (dunkler Balken) auf die Ausbezahlung des Alleinverdienerabsetzbetrags (AVAB) als 
Negativsteuer für die besserverdienende Person A bei geringen Erwerbseinkünften von Person B. Bei monatlichen 
Bruttohaushaltserwerbseinkünften zwischen 1.000 und 1.050 Euro kommt der Kindermehrbetrag hinzu, der davor 
aufgrund des Bezugs von Mindestsicherung/Sozialhilfe nicht zusteht. Ab monatlichen Erwerbseinkünften im Bereich 
von 1.500 Euro läuft der Kindermehrbetrag im angeführten Beispiel aufgrund der Höhe der Einkommenssteuer vor 
Berücksichtigung der Absetzbeträge aus. Ab dieser Stufe beginnt der Familienbonus Plus seine direkte 
steuermindernde Wirkung zu entfalten. Dies zeigt sich insbesondere ab monatlichen Erwerbseinkünften von rund 
1.650 Euro anhand des Anstiegs in den kinderinduzierten Transfers innerhalb des Steuersystems. Ab monatlichen 
Erwerbseinkünften von rund 2.400 Euro übersteigen die Einkünfte von Person B im Haushalt mit Kind die Grenze, bis 
zu der Person A als alleinverdienend gilt, womit der Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag endet. Über 
die restlichen betrachteten Einkommensstufen hinweg bestehen die kinderinduzierten Transfers innerhalb des 
Steuersystems ausschließlich aus dem Familienbonus Plus.  

Außerhalb des Steuersystems gestaltet sich das Zusammenspiel der unterschiedlichen Transfers, insbesondere in den 
unteren Einkommensstufen, recht komplex. Die Mindestsicherung/Sozialhilfe fällt beispielsweise für den betrachteten 
Haushalt mit Kind trotz zusätzlicher Leistung für das Kind niedriger aus als für den kinderlosen Vergleichshaushalt, 
da kinderbezogene Transferleistungen wie das Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld 
bei der Ermittlung der Höhe der Mindestsicherung/Sozialhilfe berücksichtigt werden. Wenn man die 
Mindestsicherung/Sozialhilfe isoliert betrachtet, entsteht demnach ein negativer kinderinduzierter Transfer. Trotz 
dieses Effekts erhält der Haushalt mit Kind in den untersten Einkommensstufen aber insgesamt um 617 Euro pro 
Monat mehr an Transferleistungen als der kinderlose Haushalt. Einfaches Zusammenzählen der explizit 
kinderbezogenen Transfers (Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, Kinderbetreuungsgeld, Beihilfe zum 
Kinderbetreuungsgeld, Kinderbetreuungsbeihilfe, Krippenermäßigung) würde für die untersten Einkommensstufen 
hingegen 1.078 Euro ergeben und damit einerseits die reduzierende Wirkung durch die Interaktion mit der 
Mindestsicherung/Sozialhilfe (-468 Euro) und andererseits den Kinderanteil von nicht explizit kinderbezogenen, 
aber durch Kinder beeinflussten Transfers (+7 Euro) außer Acht lassen. 

Im Vergleich zum kinderlosen Referenzhaushalt endet die Mindestsicherung/Sozialhilfe für den Haushalt mit Kind 
bei niedrigeren Bruttohaushaltserwerbseinkünften, wodurch allerdings die Wohnbeihilfe, auf die in der betrachteten 
Verortung während des Bezugs der Mindestsicherung/Sozialhilfe kein Anspruch besteht, früher einsetzt. Zudem 
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nimmt ab hier der Effekt, den die Mindestsicherung/Sozialhilfe auf die kinderinduzierten Transfers ausübt, aufgrund 
des Auslaufens im Referenzhaushalt ab. Dies sorgt für einen deutlichen Anstieg der kinderinduzierten Transfers 
zwischen monatlichen Bruttohaushaltserwerbseinkünften von 1.050 Euro bis rund 1.500 Euro. Mit dem Ende der 
Mindestsicherung/Sozialhilfe und dem Einsetzen der Wohnbeihilfe beim kinderlosen Referenzhaushalt nehmen die 
kinderinduzierten Transfers wieder ab. 

Über alle Einkommensstufen hinweg bilden die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag fixe Bestandteile der 
kinderinduzierten Transfers außerhalb des Steuersystems. Auch die sozial gestaffelte Ermäßigung der Kinderkrippe 
der Gemeinde zählt im betrachteten Beispiel über weite Bereiche der berücksichtigten Einkommensstufen zu den 
kinderinduzierten Transfers außerhalb des Steuersystems (siehe dazu auch Abbildung 3). Hinzu kommt in den unteren 
Einkommensstufen die Kinderbetreuungsbeihilfe des Landes. Manche Transfers fallen im Haushalt mit Kind im 
Vergleich zum Referenzhaushalt höher aus (zum Beispiel Rezeptgebührenbefreiung, SozialCard) oder können länger 
– im Sinne zusätzlicher Einkommensstufen – bezogen werden (zum Beispiel Rezeptgebührenbefreiung, E-Card-
Servicegebühr-Befreiung), andere enden im konkreten Beispiel wiederum früher (wie die zuvor erwähnte 
Mindestsicherung/Sozialhilfe). 

Mittels solcher Detailanalysen für konkrete Haushaltskonstellationen lassen sich Effekte identifizieren, die sich aus 
dem Zusammenspiel verschiedener Transferleistungen ergeben können und ohne Simulationsmodell nur schwer 
antizipier- und identifizierbar sind.  

4.3 Durchschnittsbildung über die betrachteten Haushaltskonstellationen 

Im Zuge der vorliegenden Studie wurden Informationen zu kinderinduzierten Transfers für 3.510 
Haushaltskonstellationen und 170 Einkommensstufen aus den simulierten Steuer- und Transferkonten abgeleitet. Für 
allgemeinere Aussagen über die Beiträge der öffentlichen Hand zur Deckung entstehender Kinderkosten gilt es, 
diese Fülle an Informationen zusammenzufassen beziehungsweise zu aggregieren. Dies erfolgt mittels 
Durchschnittsbildung über vier unterschiedliche Dimensionen (siehe auch Abbildung 7): 

1) Alter der Kinder: Für die Aggregation über die Dimension „Alter der Kinder“ werden gleichgewichtete 
Durchschnitte verwendet; das heißt, alle berücksichtigten Alterskonstellationen gehen mit demselben 
Gewicht in die Durchschnittsbildung ein. Demnach wird nicht versucht, die derzeit in Österreich beobachtete 
Verteilung der Alterskonstellationen, die sich von Jahr zu Jahr ändert, nachzubilden. Vielmehr wird auf eine 
generische Analyse zur grundsätzlichen Funktionsweise des Transfersystems und der sich daraus 
ergebenden kinderinduzierten Transfers abgezielt. Durch Gleichgewichtung jeder Altersstufe 
beziehungsweise Alterskonstellation liefert das resultierende Aggregat die kinderinduzierten Transfers, die 
Haushalte unter dem derzeit geltenden Steuer- und Transfersystem für ein Kind in der jeweils betrachteten 
Altersspanne im Durchschnitt erhalten.  

2) Betreuungsform: Wie in Kapitel 2.3 angeführt, werden im Falle von Paarhaushalten mit einer 
Einkommensverteilung von 100:0 zwei unterschiedliche Betreuungsvarianten simuliert: die 
Standardvariante mit umfassender externer Kinderbetreuung und eine Zusatzvariante, in der die 
Kinderbetreuung überwiegend zu Hause stattfindet. Im Zuge der Aggregation über die Dimension 
„Betreuungsform“ wird keine Gewichtung vorgenommen. 

3) Einkommensverteilung: Die Aggregation über die Dimension „Einkommensverteilung“ erfolgt mittels 
gewichteter Durchschnittsbildung. Die verwendete Gewichtung der drei simulierten Varianten an 
Einkommensverteilungen ist aus den Daten der EU-SILC 2019 Haushaltserhebung zur Einkommensverteilung 
in Paarhaushalten mit Kindern anhand der Variable „Bruttoeinkommen aus unselbständiger Tätigkeit in 
Form von Geld- oder geldwerten Leistungen“ (py010g) abgeleitet. Dabei wird die simulierte Variante 
50:50 als stellvertretend für den Bereich an Einkommensverteilungen zwischen 50:50 und 60:40, die 
Variante 75:25 als stellvertretend für den Bereich zwischen 60:40 und 90:10 und die Variante 100:0 als 
stellvertretend für den Bereich zwischen 90:10 und 100:0 herangezogen. Daraus ergeben sich folgende 
Gewichte für die drei simulierten Varianten: 

o Variante 50:50 mit Faktor 0,19 
o Variante 75:25 mit Faktor 0,63 
o Variante 100:0 mit Faktor 0,18 
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5 ERGEBNISSE 

KERNAUSSAGEN 

Die aggregierten Auswertungen über das gesamte betrachtete Einkommensspektrum ermöglichen eine 
Analyse der direkten Abhängigkeiten der kinderinduzierten Transfers von den Bruttoerwerbseinkünften. 

• Die kinderinduzierten Transfers variieren deutlich über die betrachteten Einkommensstufen und 
fallen in den unteren Stufen absolut betrachtet tendenziell höher aus als in den oberen Stufen. Das 
Maximum findet sich in der Regel allerdings nicht am untersten Rand der Einkommensstufen, 
sondern erfordert einen Mindestumfang an Erwerbseinkünften. 

• Leistungen außerhalb des Steuersystems nehmen einen deutlich größeren Anteil an den gesamten 
kinderinduzierten Transfers ein als Leistungen innerhalb des Steuersystems, insbesondere bei 
niedrigen Einkünften. 

• Innerhalb des Steuersystems fallen die kinderinduzierten Transfers bei mittleren und hohen 
Bruttoerwerbseinkünften tendenziell höher aus als bei niedrigen Bruttoerwerbseinkünften, dieser 
Effekt wird jedoch durch kinderinduzierte Transfers außerhalb des Steuersystems 
überkompensiert. 

• In den mittleren und oberen Einkommensstufen handelt es sich bei den kinderinduzierten Transfers 
hauptsächlich um Leistungen der Bundesebene, im unteren Bereich der Einkünfte nehmen zudem 
die Leistungen der Landes- und Gemeindeebene einen wesentlichen Anteil ein. 

• Während im untersten Bereich der Einkünfte die kinderinduzierten Transfers pro Kind mit 
steigender Kinderanzahl abnehmen, dreht sich diese Reihung mit steigenden Einkünften um. 

• Vor allem in den unteren Einkommensstufen kann sich die Höhe der kinderinduzierten Transfers je 
nach Altersklasse deutlich unterscheiden; nach oben hin nehmen die Unterschiede tendenziell ab. 

Die aggregierten Auswertungen auf Ebene der Einkommensdezile erlauben eine bessere 
Vergleichbarkeit der kinderinduzierten Transfers zwischen Paar- und Alleinerziehenden-Haushalten. 

• Unter der Prämisse, dass alle zustehenden Leistungen ausgeschöpft werden, belaufen sich die 
kinderinduzierten Transfers für einen Paarhaushalt mit Kindern in der Alterspanne von 1 bis 24 
Jahren je nach Einkommensdezil und Kinderanzahl durchschnittlich auf rund 340 Euro bis 570 Euro 
pro Monat und Kind. 

• Im Vergleich zu Paarhaushalten erhalten Alleinerziehenden-Haushalte mit rund 370 Euro bis 
690 Euro pro Monat und Kind über alle Einkommensdezile hinweg durchwegs höhere 
durchschnittliche kinderinduzierte Transfers. 

• Bei Paaren ergeben sich für Haushalte im ersten Einkommensdezil, bei Alleinerziehenden für 
Haushalte im dritten Einkommensdezil die höchsten absoluten kinderinduzierten Transfers. 

• In den untersten Einkommensdezilen (Paare: erstes Dezil, Alleinerziehende: erstes bis viertes Dezil) 
entfallen die höchsten kinderinduzierten Transfers pro Kind auf Haushalte mit einem einzigen Kind, 
in den obersten Dezilen auf Haushalte mit vier Kindern. 

• Je nach Altersklasse und Einkommensdezil liegt der maximale Unterschied in den kinderinduzierten 
Transfers bei rund 30 Euro bis 290 Euro pro Monat. 

• Der Anteil der Bundesebene an den gesamten kinderinduzierten Transfers sinkt tendenziell mit 
steigender Kinderzahl und wächst mit steigendem Einkommensdezil; Gegenteiliges gilt für den 
Anteil der Landes- und Gemeindeebene. 
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5.3 Sonderfall Wochengeld 

Das Wochengeld lässt sich mit dem verwendeten Simulationsmodell nur eingeschränkt darstellen und wird daher 
gesondert anhand einiger konkreter Haushaltskonstellationen betrachtet. Es ist jedoch hinsichtlich der gesonderten 
Darstellungen explizit anzumerken, dass die Annahmen, die für die Anwendung des Simulationsmodells auf das 
Wochengeld getroffen werden mussten, zum Teil sehr einschränkend wirken (siehe dazu auch Kapitel 2.5). Dies 
betrifft insbesondere die Bruttoerwerbseinkünfte der erwachsenen Personen im Haushalt (alleinstehende 
beziehungsweise alleinerziehende Person oder Paar), die für das verwendete Simulationsmodell eine zentrale 
Eingangsgröße darstellen. Wie in Kapitel 2.5 beschrieben, geht das Modell in der Regel von über das Jahr hinweg 
konstanten monatlichen Bruttoerwerbseinkünften aus. Für den Sonderfall Wochengeld wird hingegen die Annahme 
getroffen, dass die Einkünfte, die der Mutter im Modell für das restliche Analysejahr nach Ende des 
Mutterschutzes/Wochengeldes über die Eingangsgröße der Bruttoerwerbseinkünfte unterstellt werden, 60 Prozent 
der Letzteinkünfte vor Einsetzen des Mutterschutzes entsprechen. Dies schränkt den Umfang der analysierbaren 
Konstellationen deutlich ein. Wird beispielsweise ein Haushalt betrachtet, in dem die Mutter nach dem Mutterschutz 
keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, impliziert dies für die Simulationen, dass sie vor Einsetzen des Mutterschutzes 
ebenfalls keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und daher keinen Anspruch auf Wochengeld hat. Je höher 
hingegen die angesetzten Bruttoerwerbseinkünfte nach Beendigung des Mutterschutzes/Wochengeldes im 
Analysejahr sind, desto höher sind automatisch die Letzteinkünfte und damit das Wochengeld. Summa summarum 
handelt es sich daher bei den dargestellten Haushalts- und Einkommenskonstellationen um spezifische, beispielhafte 
Konstellationen. Einer umfassenden Analyse des Wochengeldes kann mit dem verwendeten Simulationsmodell im 
vorliegenden Projekt aufgrund des hohen Individualisierungsgrades, was die Kombinationen aus Letzteinkünften und 
Einkünften nach Beendigung des Mutterschutzes/Wochengeldes betrifft, daher nicht Rechnung getragen werden. 

Die obere Grafik in Abbildung 20 zeigt das Beispiel eines Paares (Person A und Person B) mit Einkommensverteilung 
75:25 und einem im Betrachtungsjahr geborenen Kind (Einzelkind), wohnhaft in einer der untersuchten Gemeinden. 
Auf der x-Achse sind alle betrachteten Einkommensstufen in Form der durchschnittlichen 
Bruttohaushaltserwerbseinkünfte pro Monat – im Sinne von jährlichen Bruttohaushaltserwerbseinkünften ohne 
Sonderzahlungen, geteilt durch 12 – aufgetragen. Grundsätzlich werden beim Sonderfall Wochengeld je 
erwachsener Person dieselben monatlichen Bruttoerwerbseinkünfte betrachtet, wie in den restlichen Analysen, jedoch 
ergeben sich in der Jahresbetrachtung aufgrund des Beschäftigungsverbots während der Zeit des Mutterschutzes 
beziehungsweise des Wochengeldes niedrigere durchschnittliche monatliche Bruttohaushaltserwerbseinkünfte 
(Bruttojahreseinkünfte geteilt durch 12) als in vergleichbaren Haushaltskonstellationen ohne Kind beziehungsweise 
ohne 0-järigem Kind. Daraus resultiert für die Beispiele zum Sonderfall Wochengeld eine von den restlichen 
Abbildungen abweichende Skalierung der x-Achse. Die y-Achse zeigt auch hier das verfügbare 
Haushaltseinkommen getrennt nach Nettoeinkommen gemäß Arbeitnehmerveranlagung (schwarzes Segment der 
Balken) und Transfers außerhalb des Steuersystems (farbige Balken), jeweils als Jahreszwölftel. 

Die untere Grafik in Abbildung 20 zeigt das verfügbare Haushaltseinkommen bei unterschiedlichen 
Bruttoerwerbseinkünften für eine alleinerziehende Person mit einem im Betrachtungsjahr geborenen Kind 
(Einzelkind). Weitere Beispiele zum Sonderfall Wochengeld finden sich im Anhang. 
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Abbildung 20: Sonderfall Wochengeld – Verfügbares Haushaltseinkommen bei unterschiedlichen Bruttoeinkünften für 
ein Paar mit Einkommensverteilung 75:25 (Grafik oben) und für eine alleinstehende Person (Grafik 
unten), jeweils mit einem im Betrachtungsjahr geborenen Kind und wohnhaft in einer der untersuchten 
Gemeinden 

 

 
Quelle: JR-LIFE. 
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5.4 Anreizwirkungen 

Um neben den Analysen zu den kinderinduzierten Transfers zusätzlich einen Eindruck zu den Anreizwirkungen des 
Steuer- und Transfersystems zu bekommen, wird an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum effektiven Grenzsteuersatz 
vorgenommen. Es handelt sich dabei lediglich um einen ersten Überblick, da detailliertere Analysen den Rahmen 
der vorliegenden Studie sprengen würden. 

Der effektive Grenzsteuersatz, auch kumulative Marginalbelastung genannt, gibt an, um wie viel sich die Nettosteuer 
(Summe aus Steuern und Abgaben abzüglich Transfers) und damit das verfügbare Einkommen bei steigenden 
Bruttoerwerbseinkünften relativ zu den Bruttoerwerbseinkünften ändert. Liegt der effektive Grenzsteuersatz über 1 
beziehungsweise 100 Prozent, übersteigt der Zuwachs in der Nettosteuer den Anstieg der Bruttoerwerbseinkünfte 
und das verfügbare Einkommen sinkt. Ein effektiver Grenzsteuersatz über 100 Prozent wirkt demnach dem Anreiz 
entgegen, das verfügbare Einkommen durch Ausweitung des Beschäftigungsausmaßes zu erhöhen.  

Abbildung 21: Verfügbares Haushaltseinkommen je Einkommensstufe (Grafik oben) und daraus abgeleiteter effektiver 
Grenzsteuersatz (Grafik unten) für einen Beispielhaushalt 

 

 
Quelle: JR-LIFE. 
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6 SENSITIVITÄTSANALYSE 

KERNAUSSAGEN 

Mittels Sensitivitätsanalyse wird untersucht, wie stark die Ergebnisse auf geänderte Annahmen in Bezug 
auf das Alter der Kinder, das Pendelverhalten der Erwachsenen und die Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten durch Alleinerziehende reagieren. 

• Berücksichtigt man nur Haushaltskonstellationen mit Kindern im Alter von 1 bis 18 Jahren (statt von 
1 bis 24 Jahren), fallen die durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers für Paare im Vergleich 
zur Standardvariante in den unteren Einkommensdezilen merklich niedriger, in den oberen Dezilen 
hingegen etwas höher aus. Für Alleinerziehende ergeben sich, abgesehen von den untersten 
beiden Einkommensdezilen bei Haushalten mit nur einem Kind, bis zum neunten Einkommensdezil 
durchwegs niedrigere kinderinduzierte Transfers, wenn nur Haushaltskonstellationen mit Kindern 
im Alter von 1 bis 18 Jahren berücksichtigt werden. Je nach Einkommensdezil und Kinderanzahl 
belaufen sich die Unterschiede zur Standardvariante sowohl für Paare als auch Alleinerziehende 
auf -15 Prozent bis +4 Prozent. Einer der Gründe für die Unterschiede liegt in der Studienbeihilfe. 

• Annahmen zum Pendelverhalten üben nur einen geringen Einfluss auf die kinderinduzierten 
Transfers aus. Ausschließlich im Falle von Extremannahmen („maximales Pendeln“) ergeben sich 
nennenswerte Unterschiede zur empirisch basierten Standardvariante. 

• Die Berücksichtigung der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten durch Alleinerziehende als 
außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt dürfte den Ergebnissen der Sensitivitätsanalyse 
zufolge kaum Einfluss auf die Höhe der kinderinduzierten Transfers haben. 

Wie aus Kapitel 2 der vorliegenden Studie hervorgeht, mussten für die Simulation der Steuer- und Transferkonten 
und die Ableitung der kinderinduzierten Transfers verschiedenste Annahmen getroffen werden. Im Zuge einer 
Sensitivitätsanalyse wird daher für ausgewählte Bereiche untersucht, wie stark die Ergebnisse zu den 
kinderinduzierten Transfers auf geänderte Annahmen reagieren. Die betrachteten Bereiche umfassen (1) das Alter 
der Kinder (berücksichtigte Altersspanne und -konstellationen), (2) das Pendelverhalten der Erwachsenen und (3) 
die Berücksichtigung der Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastungen bei 
Alleinerziehenden. 

6.1 Berücksichtigte Alterspanne und -konstellationen 

Aus den Auswertungen nach Altersklassen in Kapitel 5 ist bereits bekannt, dass die durchschnittlichen 
kinderinduzierten Transfers deutlich mit dem Alter der Kinder variieren können, wobei hier unter anderem die 
Studienbeihilfe eine wesentliche Rolle spielt. Ein Anhaltspunkt bezüglich Sensitivität der Ergebnisse in Bezug auf das 
Alter liegt damit bereits vor. Für viele der in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse zu den kinderinduzierten Transfers 
wurden Haushaltskonstellationen mit Kindern im Alter von 1 bis 24 Jahren berücksichtigt. Durch die getroffenen 
Annahmen in Bezug auf die Ausbildung und durch die systematische Simulation aller Altersstufen sowie deren 
Gleichgewichtung im Zuge des Aggregationsprozesses sind diese Ergebnisse damit vor allem für Kinder 
repräsentativ, deren Ausbildungsweg ein Studium einschließt. Abbildung 23 bis Abbildung 26 sowie Tabelle 14 bis 
Tabelle 17 zeigen daher zusätzlich zu den Ergebnissen in Kapitel 5 die durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers 
für Paar- und Alleinerziehenden-Haushalte mit Kindern im Alter von 1 bis 18 Jahren. 
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Abbildung 23: Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers für Paarhaushalte mit 1 bis 4 Kindern im Alter zwischen 1 
und 18 Jahren, in Euro  

a) Paar, 1 Kind 

 

b) Paar, 2 Kinder 

 

c) Paar, 3 Kinder 

 

d) Paar, 4 Kinder 

 

e) Paar, 1 bis 4 Kinder, Transfers pro Kind 

 
Quelle: JR-LIFE. 



Analyse der Transferleistungen zur Unterstützung von Haushalten mit Kindern in Österreich 102 

 

insbesondere das Wegfallen der Studienbeihilfe den Durchschnitt der kinderinduzierten Transfers. Im oberen 
Einkommensbereich sorgt hingegen vor allem der Familienbonus Plus für ein leichtes Anheben des Schnitts, da ein 
Großteil der Altersspanne, in der der Familienbonus Plus um zwei Drittel geringer ausfällt, in der Variante „1 bis 
18 Jahre“ nicht berücksichtigt wird. Je höher die Anzahl der Kinder im Haushalt, desto breiter ist das 
Einkommensspektrum, in dem die durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers in der Variante „1 bis 18 Jahren“ 
niedriger ausfallen als in der Standardvariante. Im Haushalt mit einem Kind erstreckt sich dieses 
Einkommensspektrum über das erste bis vierte Dezil, im 4-Kind-Haushalt hingegen über das erste bis siebte Dezil 
(siehe Tabelle 15). Je nach Einkommensdezil und Kinderanzahl belaufen sich die Unterschiede zur Standardvariante 
auf -15 Prozent bis +4 Prozent. 

Auch für Alleinerziehenden-Haushalte fallen die durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers in der Variante mit 
Kindern im Alter von 1 bis 18 Jahren in den unteren Einkommensbereichen in der Regel merklich niedriger aus als in 
der Standardvariante. Die einzige Ausnahme bilden Haushalte mit nur einem Kind in den ersten zwei 
Einkommensdezilen (siehe Tabelle 16). Im obersten Einkommensbereich, der allerdings bereits über dem neunten 
Einkommensdezil von Alleinerziehenden-Haushalten liegt, hebt sich der Schnitt gegenüber der Standardvariante 
hingegen leicht. Je nach Einkommensdezil und Kinderanzahl belaufen sich die Unterschiede zur Standardvariante 
wie im Falle der Paarhaushalte auf -15 Prozent bis +4 Prozent. Bis auf die beiden genannten Ausnahmen für 
Haushalte mit nur einem Kind im ersten und zweiten Einkommensdezil fallen die kinderinduzierten Transfers für 
Alleinerziehenden-Haushalte in der Variante „1 bis 18 Jahren“ bis zum neunten Dezil niedriger aus als in der 
Standardvariante. 

Tabelle 14: Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte für Paarhaushalte mit 1 
bis 4 Kindern im Alter zwischen 1 und 18 Jahren (Jahreszwölftel in Euro) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind / pro Kind 2 Kinder / pro Kind 3 Kinder / pro Kind 4 Kinder / pro Kind 

1. [50-2.000] 520 / 520 1.000 / 500 1.500 / 500 1.990 / 500 

2. (2.000-2.800] 420 / 420 800 / 400 1.290 / 430 1.790 / 450 

3. (2.800-3.450] 370 / 370 730 / 370 1.150 / 380 1.580 / 390 

4. (3.450-4.050] 370 / 370 720 / 360 1.130 / 380 1.570 / 390 

5. (4.050-4.600] 370 / 370 720 / 360 1.130 / 380 1.560 / 390 

6. (4.600-5.100] 370 / 370 720 / 360 1.120 / 370 1.550 / 390 

7. (5.100-5.850] 360 / 360 710 / 350 1.100 / 370 1.520 / 380 

8. (5.850-6.950] 350 / 350 700 / 350 1.070 / 360 1.460 / 370 

9. (6.950-8.300] 350 / 350 690 / 350 1.060 / 350 1.450 / 360 

Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet; Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „2 Erwachsene, mindestens 1 
Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. 
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Tabelle 15: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte für 
Paaraushalte in der Variante „1 bis 18 Jahren“ zur Standardvariante (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-2.000] -47€ / -8% -100€ / -9% -139€ / -8% -175€ / -8% 

2. (2.000-2.800] -65€ / -13% -147€ / -15% -147€ / -10% -149€ / -8% 

3. (2.800-3.450] -32€ / -8% -108€ / -13% -159€ / -12% -198€ / -11% 

4. (3.450-4.050] -7€ / -2% -51€ / -7% -106€ / -9% -169€ / -10% 

5. (4.050-4.600] +7€ / +2% -17€ / -2% -47€ / -4% -106€ / -6% 

6. (4.600-5.100] +15€ / +4% +3€ / +0% -15€ / -1% -44€ / -3% 

7. (5.100-5.850] +13€ / +4% +21€ / +3% +5€ / +0% -13€ / -1% 

8. (5.850-6.950] +10€ / +3% +23€ / +3% +29€ / +3% +22€ / +2% 

9. (6.950-8.300] +9€ / +3% +22€ / +3% +31€ / +3% +35€ / +3% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „2 Erwachsene, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 

Abbildung 25: Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers pro Kind für Paarhaushalte mit 1 bis 4 Kindern zwischen 1 
und 18 Jahren als Jahreszwölftel in Euro und je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte 

a) Paar, 1 Kind 

 

b) Paar, 2 Kinder 

 

c) Paar, 3 Kinder 

 

d) Paar, 4 Kinder 

 

Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet 
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Tabelle 16: Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte für Alleinerziehende mit 
1 bis 4 Kindern zwischen 1 und 18 Jahren (Jahreszwölftel in Euro) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind / pro Kind 2 Kinder / pro Kind 3 Kinder / pro Kind 4 Kinder / pro Kind 

1. [50-450] 630 / 630 1.180 / 590 1.730 / 580 2.270 / 570 

2. (450-800] 680 / 680 1.240 / 620 1.800 / 600 2.340 / 590 

3. (800-1.200] 680 / 680 1.240 / 620 1.810 / 600 2.360 / 590 

4. (1.200-1.500] 590 / 590 1.120 / 560 1.730 / 580 2.270 / 570 

5. (1.500-1.950] 460 / 460 940 / 470 1.520 / 510 2.070 / 520 

6. (1.950-2.400] 380 / 380 830 / 420 1.430 / 480 1.950 / 490 

7. (2.400-2.750] 380 / 380 760 / 380 1.290 / 430 1.840 / 460 

8. (2.750-3.250] 370 / 370 740 / 370 1.210 / 400 1.730 / 430 

9. (3.250-4.400] 360 / 360 730 / 360 1.160 / 390 1.620 / 400 

Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet; Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „Ein-Eltern-Haushalt, mindestens 
1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. 

Tabelle 17: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte für 
Alleinerziehende in der Variante „1 bis 18 Jahren“ zur Standardvariante (Jahreszwölftel in Euro) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-450] +25€ / +4% -18€ / -1% -58€ / -3% -72€ / -3% 

2. (450-800] +20€ / +3% -18€ / -1% -48€ / -3% -59€ / -2% 

3. (800-1.200] -14€ / -2% -37€ / -3% -59€ / -3% -68€ / -3% 

4. (1.200-1.500] -49€ / -8% -74€ / -6% -76€ / -4% -87€ / -4% 

5. (1.500-1.950] -68€ / -13% -120€ / -11% -97€ / -6% -98€ / -5% 

6. (1.950-2.400] -68€ / -15% -135€ / -14% -112€ / -7% -106€ / -5% 

7. (2.400-2.750] -52€ / -12% -121€ / -14% -143€ / -10% -141€ / -7% 

8. (2.750-3.250] -31€ / -8% -96€ / -11% -133€ / -10% -171€ / -9% 

9. (3.250-4.400] -4€ / -1% -35€ / -5% -75€ / -6% -128€ / -7% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „Ein-Eltern-Haushalt, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 
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Abbildung 26: Durchschnittliche kinderinduzierte Transfers pro Kind für Alleinerziehende mit 1 bis 4 Kindern zwischen 
1 und 18 Jahren als Jahreszwölftel in Euro und je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte 

a) Alleinerziehend, 1 Kind 

 

b) Alleinerziehend, 2 Kinder 

 

c) Alleinerziehend, 3 Kinder 

 

d) Alleinerziehend, 4 Kinder 

 

Quelle: JR-LIFE, Ergebnisse auf 10er Stellen gerundet 

6.2 Pendlerpauschale 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, wird im Rahmen der Simulationen standardmäßig angenommen, dass Person A 
dann auspendelt, wenn es sich beim betrachteten Wohnort um eine Gemeinde handelt, in der mehr als 50 Prozent 
der aktiven Erwerbstätigen auspendeln. Als Arbeitsort wird in diesem Fall jene Gemeinde herangezogen, in die 
vom betrachteten Wohnort aus mehrheitlich gependelt wird. Person B pendelt hingegen nicht. Aus diesen Annahmen 
folgt, dass Person A in Haushaltskonstellationen, die in Eberstalzell oder Wiener Neustadt verortet sind, in der 
Standardvariante jeweils das kleine Pendlerpauschale erhält (siehe auch Tabelle 3). 

Das Pendlerpauschale beeinflusst nun auf der einen Seite die Steuerbemessungsgrundlage und damit das 
Nettoeinkommen, auf der anderen Seite aber die Einkommensbemessungsgrundlage für unterschiedlichste 
Transferleistungen. Anhand von drei alternativen Annahmen zum Pendelverhalten wird untersucht, wie stark das 
Pendlerpauschale und der damit assoziierte Pendlereuro letztendlich auf die Ergebnisse wirkt: 

• Vergleichsvariante 1 – „kein Pendeln“: Niemand pendelt aus der Wohnortgemeinde aus. Innerhalb der 
Gemeinde liegt der Arbeitsort jeweils um weniger als 20 Kilometer vom Wohnort entfernt, wobei die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) zumutbar ist. Daraus folgt, dass niemand ein 
Pendlerpauschale erhält. 

• Vergleichsvariante 2 – „verstärktes Pendeln“: Unabhängig vom konkreten Wohnort pendelt Person A 
immer aus. Der Arbeitsort befindet sich in jener Gemeinde, in die die Mehrheit der aktiven Erwerbstätigen 
der jeweils betrachteten Wohnortgemeinde auspendelt. Daraus folgt, dass im Vergleich zur 
Standardvariante Person A auch in Haushaltskonstellationen, die in Graz, Linz oder Wien verortet sind, 
das kleine oder große Pendlerpauschale erhält (siehe Tabelle 18). 

• Vergleichsvariante 3 – „maximales Pendeln“: Unabhängig vom Wohnort pendeln sowohl Person A als 
auch Person B (im Falle von Paarhaushalten), wobei es sich um eine Pendelstrecke handelt, für die die 
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Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar ist und die Pendelstrecke 61 Kilometer beträgt. Alle 
erwachsenen Personen im Haushalt erhalten demnach das große Pendlerpauschale. 

Unter den Pendelannahmen der Variante „kein Pendeln“ unterscheiden sich die kinderinduzierten Transfers kaum 
von den Ergebnissen der Standardvariante (siehe Tabelle 19 und Tabelle 20). Je nach Erwachsenenkonstellation 
(Paar- versus Alleinerziehenden-Haushalt), Einkommensdezil und Kinderanzahl weichen die durchschnittlichen 
kinderinduzierten Transfers um -1 Prozent bis +1 Prozent von der Standardvariante ab. Ähnliches gilt für die 
Variante „verstärktes Pendeln“. Hier reichen die Unterschiede zur Standardvariante von -2 Prozent bis +1 Prozent 
(siehe Tabelle 21 und Tabelle 22). 

Deutlichere Unterschiede ergeben sich nur in der Extremvariante „maximales Pendeln“, wobei Richtung und Ausmaß 
je nach Erwachsenenkonstellation, Einkommensdezil und Kinderanzahl variieren. Die Abweichungen zur 
Standardvariante liegen dabei zwischen -7 Prozent und +14 Prozent (siehe Tabelle 23 und Tabelle 24). Die 
unterschiedlichen Richtungen ergeben sich durch zwei entgegengesetzt wirkende Effekte, die ein erhöhtes 
Pendlerpauschale in Bezug auf das verfügbare Haushaltseinkommen auslöst. Auf der einen Seite sinken mit erhöhtem 
Pendlerpauschale Steuerbemessungsgrundlage und Lohnsteuer, womit das Nettoeinkommen aus Erwerbstätigkeit 
steigt. Auf der anderen Seite steigt die Einkommensbemessungsgrundlage für unterschiedliche Transfers außerhalb 
des Steuersystems, womit die Summe der Transferleistungen tendenziell sinkt. Je nachdem, welcher Effekt größer 
ist, kann das verfügbare Haushaltseinkommen sinken oder steigen. Dies gilt sowohl für Haushalte mit Kindern als 
auch für deren kinderlose Referenzhaushalte. So ergeben sich je nach Erwachsenenkonstellation, Kinderanzahl und 
Einkommensstufe unterschiedliche Effekte auf die abgeleiteten kinderinduzierten Transfers. 

Tabelle 18: Pendelannahmen zu Person A in der Variante „verstärktes Pendeln“ 

Wohnort Arbeitsort Pendelstrecke Zumutbarkeit ÖPNV Pendlerpauschale 

Wiener Neustadt Wien 56 km Ja Ja (klein) 

Langenzersdorf Wien 16 km Ja Nein 

Linz Wien 186 km Nein Ja (groß) 

Eberstalzell Wels 22 km Ja Ja (klein) 

Graz Wien 199 km Nein Ja (groß) 

Selzthal Liezen 7 km Ja Nein 

Bartholomäberg Schruns 5 km Ja Nein 

Bregenz Dornbirn 14 km Ja Nein 

Wien Schwechat 16 km Ja Nein 

Quelle: JR-LIFE, auf Basis des Pendlerrechners des Finanzministeriums (BMF 2021).  

Tabelle 19: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „kein Pendeln“ zur Standardvariante – Paare (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-2.000] +1€ / +0% +1€ / +0% +1€ / +0% +1€ / +0% 

2. (2.000-2.800] -3€ / -1% +2€ / +0% +4€ / +0% +5€ / +0% 

3. (2.800-3.450] -1€ / -0% -3€ / -0% +1€ / +0% +4€ / +0% 

4. (3.450-4.050] -0€ / -0% -2€ / -0% -3€ / -0% -0€ / -0% 

5. (4.050-4.600] -0€ / -0% -0€ / -0% -2€ / -0% -3€ / -0% 

6. (4.600-5.100] -0€ / -0% -0€ / -0% -0€ / -0% -2€ / -0% 

7. (5.100-5.850] +0€ / +0% -0€ / -0% -1€ / -0% -2€ / -0% 

8. (5.850-6.950] -0€ / -0% -0€ / -0% -0€ / -0% -0€ / -0% 

9. (6.950-8.300] +0€ / +0% -0€ / -0% 0€ / 0% -0€ / -0% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „2 Erwachsene, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 
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Tabelle 20: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „kein Pendeln“ zur Standardvariante – Alleinerziehende (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-450] 0€ / 0% 0€ / 0% 0€ / 0% 0€ / 0% 

2. (450-800] -0€ / -0% -0€ / -0% -0€ / -0% 0€ / 0% 

3. (800-1.200] +4€ / +1% +4€ / +0% +4€ / +0% +3€ / +0% 

4. (1.200-1.500] +3€ / +1% +4€ / +0% +4€ / +0% +4€ / +0% 

5. (1.500-1.950] -3€ / -1% +3€ / +0% +4€ / +0% +3€ / +0% 

6. (1.950-2.400] -1€ / -0% -2€ / -0% +5€ / +0% +6€ / +0% 

7. (2.400-2.750] -1€ / -0% -2€ / -0% +1€ / +0% +5€ / +0% 

8. (2.750-3.250] -1€ / -0% -1€ / -0% -4€ / -0% +2€ / +0% 

9. (3.250-4.400] -0€ / -0% -1€ / -0% -2€ / -0% -4€ / -0% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „Ein-Eltern-Haushalt, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 

Tabelle 21: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „verstärktes Pendeln“ zur Standardvariante – Paare (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-2.000] -1€ / -0% -1€ / -0% -1€ / -0% -1€ / -0% 

2. (2.000-2.800] +0€ / +0% -5€ / -1% -7€ / -0% -7€ / -0% 

3. (2.800-3.450] +0€ / +0% +1€ / +0% -6€ / -0% -8€ / -0% 

4. (3.450-4.050] +0€ / +0% +1€ / +0% +2€ / +0% -5€ / -0% 

5. (4.050-4.600] +0€ / +0% -0€ / -0% +1€ / +0% +2€ / +0% 

6. (4.600-5.100] +0€ / +0% +0€ / +0% -0€ / -0% +1€ / +0% 

7. (5.100-5.850] -0€ / -0% +0€ / +0% +1€ / +0% +1€ / +0% 

8. (5.850-6.950] +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% 

9. (6.950-8.300] +0€ / +0% -0€ / -0% -0€ / -0% +0€ / +0% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „2 Erwachsene, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 

Tabelle 22: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „verstärktes Pendeln“ zur Standardvariante – Alleinerziehende (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-450] +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% 

2. (450-800] +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% 

3. (800-1.200] -1€ / -0% -1€ / -0% -1€ / -0% -1€ / -0% 

4. (1.200-1.500] -10€ / -2% -11€ / -1% -11€ / -1% -12€ / -0% 

5. (1.500-1.950] +3€ / +1% -6€ / -1% -6€ / -0% -6€ / -0% 

6. (1.950-2.400] +0€ / +0% -5€ / -1% -13€ / -1% -13€ / -1% 

7. (2.400-2.750] +1€ / +0% +4€ / +0% -10€ / -1% -13€ / -1% 

8. (2.750-3.250] +2€ / +0% +1€ / +0% +4€ / +0% -10€ / -1% 

9. (3.250-4.400] +0€ / +0% +1€ / +0% +2€ / +0% +3€ / +0% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „Ein-Eltern-Haushalt, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 
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Tabelle 23: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „maximales Pendeln“ zur Standardvariante – Paare (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-2.000] -1€ / -0% -1€ / -0% +0€ / +0% +2€ / +0% 

2. (2.000-2.800] +4€ / +1% -47€ / -5% -61€ / -4% -56€ / -3% 

3. (2.800-3.450] +57€ / +14% +53€ / +6% -13€ / -1% -39€ / -2% 

4. (3.450-4.050] +42€ / +11% +64€ / +8% +61€ / +5% -7€ / -0% 

5. (4.050-4.600] +14€ / +4% +32€ / +4% +40€ / +3% +36€ / +2% 

6. (4.600-5.100] +11€ / +3% +23€ / +3% +35€ / +3% +54€ / +3% 

7. (5.100-5.850] +8€ / +2% +28€ / +4% +41€ / +4% +59€ / +4% 

8. (5.850-6.950] +12€ / +4% +16€ / +2% +38€ / +4% +58€ / +4% 

9. (6.950-8.300] +3€ / +1% +4€ / +1% +4€ / +0% +9€ / +1% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „2 Erwachsene, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 

Tabelle 24: Abweichung der durchschnittlichen kinderinduzierten Transfers je Dezil der Bruttoerwerbseinkünfte in 
der Variante „maximales Pendeln“ zur Standardvariante – Alleinerziehende (in Euro und Prozent) 

Einkommensdezil 
(Dezilsgrenzen in €) 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 

1. [50-450] +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% +0€ / +0% 

2. (450-800] +2€ / +0% +1€ / +0% +1€ / +0% +1€ / +0% 

3. (800-1.200] -1€ / -0% -3€ / -0% -2€ / -0% -1€ / -0% 

4. (1.200-1.500] -48€ / -7% -56€ / -5% -61€ / -3% -59€ / -2% 

5. (1.500-1.950] -7€ / -1% -62€ / -6% -59€ / -4% -50€ / -2% 

6. (1.950-2.400] +5€ / +1% -57€ / -6% -114€ / -7% -113€ / -5% 

7. (2.400-2.750] +12€ / +3% +15€ / +2% -77€ / -5% -121€ / -6% 

8. (2.750-3.250] +16€ / +4% +19€ / +2% +15€ / +1% -78€ / -4% 

9. (3.250-4.400] +8€ / +2% +20€ / +3% +25€ / +2% +26€ / +2% 

Quelle: JR-LIFE, Dezilsgrenzen auf Basis von EU-SILC 2019 (Datensatz Haushalte: „Ein-Eltern-Haushalt, mindestens 1 Kind“), gerundet auf 50 Euro-Schritte. 
Runde Klammer: offene Dezilsgrenze, eckige Klammer: geschlossene Dezilsgrenze. Kein Vorzeichen vor Null: der Wert ist tatsächlich null. Vorzeichen vor 
Null: Der Wert Null ergibt sich durch Auf- oder Abrunden. 

6.3 Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 

Alleinerziehende können Kinderbetreuungskosten (zum Beispiel Kosten für Kindergarten, Tagesmutter, 
Kindermädchen et cetera) als außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt von der Steuer absetzen (siehe auch 
Kapitel 3.1.1). In der Standard-Simulationsvariante wird diese Möglichkeit allerdings nicht berücksichtigt, da die 
Höhe der tatsächlichen Kinderbetreuungskosten je nach Wohnort, Beschäftigungsausmaß, sozialem Umfeld et cetera 
individuell sehr unterschiedlich sein kann. Um dennoch einen Eindruck darüber zu bekommen, welchen Einfluss die 
Nichtberücksichtigung dieser Transferleistung auf das Ergebnis der kinderinduzierten Transfers haben könnte, 
werden zwei Vergleichsvarianten mit vereinfachten Annahmen zu den angefallenen Kinderbetreuungskosten 
simuliert.  

• Vergleichsvariante 1 – 2.300 Euro: Für Kinder unter 10 Jahren werden einheitlich über alle betrachteten 
Einkommensstufen und Verortungen Kinderbetreuungskosten in der Höhe von 2.300 Euro pro Jahr 
angenommen. Dies entspricht dem Höchstbetrag, der bis einschließlich 2018 ohne Selbstbehalt im Rahmen 
der außergewöhnlichen Belastungen abgesetzt werden konnte. 

• Vergleichsvariante 2 – 3.600 Euro: Für Kinder unter 10 Jahren werden einheitlich über alle betrachteten 
Einkommensstufen und Verortungen Kinderbetreuungskosten in der Höhe von 3.600 Euro pro Jahr 
angenommen. 
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B ANHANG II 

Die nachfolgenden Tabellen bieten einen kompakten Überblick über die im Zuge des Projektes recherchierten 
familienbezogenen Transferleistungen, die gemäß der in Kapitel 2.4 beschriebenen Auswahllogik auf ihre Relevanz 
geprüft und für die Implementierung im Modell ausgewählt wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der 
Transferleistungen ist in Kapitel 3 enthalten. 

Tabelle B.1: Transferleistungen auf Bundesebene: für die Simulationen relevante Transferleistungen im Steuersystem 

Transferleistungen auf Bundesebene Relevanz für Analyse gegeben 

Absetzbarkeit der beitragspflichtige Mitversicherung von Partner oder Partnerin bedingt 

Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastungen bei 
Alleinerziehenden 

nein 

Alleinerzieherabsetzbetrag ja 

Alleinverdienerabsetzbetrag ja 

Erstattung von SV-Beiträgen ja 

Familienbonus Plus ja 

Kinderfreibetrag nein 

Kindermehrbetrag für geringverdienende Eltern ja 

Pauschalbetrag für die Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes ja 

Pendlereuro ja 

Pendlerpauschale ja 

Sonderausgabenpauschale ja 

Steuerfreier Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten durch Arbeitgeber nein 

Unterhaltsabsetzbetrag nein 

Verkehrsabsetzbetrag und erhöhter Verkehrsabsetzbetrag ja 

Werbungskostenpauschale ja 

Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag ja 

  


